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Die Vertreterversammlung des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin hat in der 
Sitzung am 12. Dezember 2007 folgende Satzung beschlossen: 
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I. Organisation 
 
 
§ 1 
Rechtsnatur, Sitz und Aufgaben 
 

(1) Das Versorgungswerk führt den Namen: Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB). 
Es ist eine Einrichtung der Zahnärztekammer Berlin mit Sitz in Berlin. Das Versorgungswerk 
handelt im Rechtsverkehr unter eigenem Namen. Das Versorgungswerk wird gerichtlich und 
außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Verwaltungsausschusses vertreten, unter denen 
sich die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende befinden muss. 
Seine Mittel sind zweckgebunden und gesondert zu verwalten und dürfen nur zur Erfüllung der 
Zwecke nach Absatz 2 verwendet werden.  
 

(2) Das Versorgungswerk hat die Aufgabe, seinen Mitgliedern, deren Hinterbliebenen und sonsti-
gen zum Empfang von Leistungen des Versorgungswerkes Berechtigten (Leistungsberechtig-
ten) Versorgungsleistungen gemäß den Bestimmungen des § 4b Abs. 2 Satz 1 des Berliner 
Kammergesetzes nach Maßgabe dieser Satzung zu gewähren.   
 

(3) Das Versorgungswerk steht auch den Mitgliedern der Zahnärztekammer Bremen und der Lan-
deszahnärztekammer Brandenburg offen, die durch Anschlusssatzung oder Staatsvertrag dem 
Versorgungswerk angeschlossen sind (beteiligte Kammern). Die Mitglieder der beteiligten 
Kammern haben als Mitglieder des Versorgungswerkes die gleichen Rechte und Pflichten wie 
die Mitglieder der Zahnärztekammer Berlin. Ihre Beteiligung an den Organen des Versor-
gungswerkes ist gemäß § 4b Abs. 4 Satz 2 bis 4 des Berliner Kammergesetzes in den An-
schlusssatzungen der beteiligten Kammern zu regeln.  

 
§ 2 
Organe 
 
(1) Organe des Versorgungswerks sind: 
 

1. die Vertreterversammlung, 
2. der Aufsichtsausschuss und 
3. der Verwaltungsausschuss. 

 
(2) Die Tätigkeit der Mitglieder der Organe ist ehrenamtlich.  
 
(3) Die Mitglieder der Organe des Versorgungswerkes haften diesem nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit.  
 
§ 3 
Vertreterversammlung 
 

(1) Die Vertreterversammlung ist das oberste Organ des Versorgungswerkes. Sie besteht aus 
zwölf Mitgliedern, die dem Versorgungswerk angehören müssen. Die Zahnärztekammer Berlin 
und die beteiligten Kammern benennen dem Versorgungswerk ihre jeweiligen Vertreterinnen 
oder Vertreter. Die Vertreterversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung sowie eine Wahl-
ordnung zur Wahl des Aufsichts- und des Verwaltungsausschusses. Ihr obliegen folgende Auf-
gaben: 

 
1. Wahl und Abberufung der oder des Vorsitzenden, der oder des stellvertretenden Vorsitzen-

den und der weiteren vier Mitglieder des Aufsichtsausschusses, 
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2. Wahl und Abberufung der oder des Vorsitzenden, der oder des stellvertretenden Vorsitzen-
den und der weiteren vier Mitglieder des Verwaltungsausschusses, 

3. die Entgegennahme und Feststellung des Jahresabschlusses,  
4. die Entlastung des Aufsichts- und des Verwaltungsausschusses des Versorgungswerkes, 
5. die Beschlussfassung über die Verwendung von Überschüssen, über die Maßnahmen zur 

Deckung von Fehlbeträgen und über die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage, 
6. die Beschlussfassung über Änderungen der Satzung mit Zweidrittelmehrheit, 
7. die Beschlussfassung über Richtlinien für den Aufsichts- und den Verwaltungsausschuss, 

insbesondere Geschäftsordnungen für die Ausschüsse, Anlagerichtlinien, die Rehabilitati-
onsordnung.  

 

Beschlüsse nach Satz 5 Nr. 1 und 2 können nur gefasst werden, wenn diese mit der Einladung 
auf der Tagesordnung bekanntgegeben worden sind. Für die Abberufung von Mitgliedern des 
Aufsichts- oder des Verwaltungsausschusses nach Satz 5 Nr. 1 und 2 ist eine Mehrheit von 
zwei Drittel der Mitglieder der Vertreterversammlung notwendig.  
 

(2) Die Vertreterversammlung wird nach Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr, schriftlich mit 
einer Frist von mindestens zwei Wochen einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn min-
destens ein Drittel der Mitglieder der Vertreterversammlung oder der Verwaltungsausschuss 
dies verlangt. Die Vertreterversammlung ist für Mitglieder des Versorgungswerkes öffentlich, 
soweit nicht die Vertreterversammlung in Ausnahmefällen die Nichtöffentlichkeit beschließt.
  
 
Die Präsidentinnen oder Präsidenten der Zahnärztekammer Berlin und der beteiligten Kam-
mern sowie die Aufsichtsbehörden sind zu den Vertreterversammlungen einzuladen. Sie haben 
Rederecht.   
 
Ist ein Mitglied der Vertreterversammlung verhindert, an einer Sitzung der Vertreterversamm-
lung teilzunehmen, hat es die Vorsitzende oder den Vorsitzenden darüber vorab zu informie-
ren. 

 

(3) Der Aufsichtsausschuss hat die Vertreterversammlung vorzubereiten und einzuberufen. Die 
Leitung der Vertreterversammlung hat die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertre-
tende Vorsitzende des Aufsichtsausschusses oder ein vom Aufsichtsausschuss benanntes Auf-
sichtsausschussmitglied. Die Mitglieder des Aufsichtsauschusses und des Verwaltungsaus-
schusses sowie die Direktorin oder der Direktor nehmen an der Vertreterversammlung mit Re-
derecht teil. Die Versammlungsleitung ist berechtigt, weitere Nichtmitglieder der Vertreterver-
sammlung an Versammlungen teilnehmen und sprechen zu lassen, sofern die Vertreterver-
sammlung sich nicht durch einfachen Mehrheitsbeschluss dagegen ausspricht.  
 
Der Aufsichtsausschuss und der Verwaltungsausschuss sind in der Vertreterversammlung an-
tragsberechtigt. Daneben sind die Vorsitzenden des Aufsichtsausschusses und des Verwal-
tungsausschusses in der Vertreterversammlung antragsberechtigt. Näheres ist in der Ge-
schäftsordnung zu regeln. 

 

(4) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie nach den Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung ordnungsgemäß einberufen wurde und mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder an-
wesend sind.  
Ist nicht mehr als die Hälfte der Mitglieder der Vertreterversammlung zu einer Abstimmung an-
wesend, kann die Versammlungsleiterin oder der Versammlungsleiter die Vertreterversamm-
lung unterbrechen, um die Beschlussfähigkeit zu ermöglichen.  
Bleibt die Vertreterversammlung beschlussunfähig, ist eine neue Vertreterversammlung zu den 
in der letzten Tagesordnung nicht abgeschlossenen Tagesordnungspunkten einzuberufen, die 
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dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist.  
 

(5) Über jede Sitzung der Vertreterversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. 

 
§ 4 
Aufsichtsausschuss 
 

(1) Der Aufsichtsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem stellvertreten-
den Vorsitzenden sowie vier weiteren Mitgliedern des Versorgungswerkes, von denen bei Wahl 
nicht mehr als die Hälfte Rentnerinnen oder Rentner sein dürfen. Die Mitglieder des Auf-
sichtsausschusses dürfen nicht dem Vorstand der Zahnärztekammer Berlin oder den Vorstän-
den der beteiligten Kammern oder einem anderen Organ des Versorgungswerkes angehören. 
 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses werden von der Vertreterversammlung nach Maßga-
be der Wahlordnung einzeln und geheim gewählt. Ihre Amtsdauer beträgt vier Jahre. 
 
Mitglieder des Aufsichtsausschusses sind nachzuwählen, wenn ein Mitglied ausscheidet. 
Nachwahlen sind in der nächsten Sitzung der Vertreterversammlung durchzuführen, sie wirken 
bis zum Ende der regulären Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. 
 

(3) Der Aufsichtsausschuss führt die Geschäfte nach Ablauf seiner Amtsdauer bis zur Übernahme 
durch den von der Vertreterversammlung neu gewählten Aufsichtsausschuss weiter.  
 

(4) Der Aufsichtsausschuss hat folgende Aufgaben:  
 
1. die Prüfung der Geschäftstätigkeit einschließlich aller Vermögensangelegenheiten,  
2. die Bestimmung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Lagebericht,  
3. die Entscheidung über Widersprüche gegen Bescheide des Versorgungswerkes sowie  
4. im Einvernehmen mit dem Verwaltungsausschuss die Beschlussfassung über die Bestellung 
der mathematischen Sachverständigen oder den mathematischen Sachverständigen, die oder 
der Diplom-Mathematikerin bzw. Diplom-Mathematiker sein muss und vom Verwaltungsaus-
schuss zu bestellen ist.  
 

(5) Der Aufsichtsausschuss hält mindestens viermal pro Kalenderjahr eine Sitzung ab. Die Einla-
dungsfrist für Aufsichtsausschusssitzungen beträgt zwei Wochen. Die oder der Vorsitzende hat 
den Aufsichtsausschuss einzuberufen, wenn zwei Mitglieder des Aufsichtsausschusses es ver-
langen. Abweichende Ladungsfristen sind in der Geschäftsordnung zu regeln. Mit der Einla-
dung sind die Tagesordnung bekanntzugeben und die oder der Vorsitzende des Verwaltungs-
ausschusses sowie die Direktorin oder der Direktor zu laden.  
 

(6) Der Aufsichtsausschuss ist nur beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder anwesend 
sind, unter denen sich die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende 
befinden muss. Beschlüsse werden vom Aufsichtsausschuss mit einfacher Mehrheit gefasst. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden oder der oder des 
stellvertretenden Vorsitzenden. Die Sitzungen des Aufsichtsausschusses sind nicht öffentlich.
  
 

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsausschusses erhalten auf Beschluss der Vertreterversammlung 
eine Aufwandsentschädigung. 
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§ 5 
Verwaltungsausschuss 
 

(1) Der Verwaltungsausschuss besteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden sowie vier weiteren Mitgliedern des Versorgungswerkes, von denen bei 
Wahl nicht mehr als die Hälfte Rentnerinnen oder Rentner sein dürfen. Die Mitglieder des Ver-
waltungsausschusses dürfen nicht dem Vorstand der Zahnärztekammer Berlin oder den Vor-
ständen der beteiligten Kammern oder einem anderen Organ des Versorgungswerkes angehö-
ren.  
 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses werden von der Vertreterversammlung nach Maß-
gabe der Wahlordnung einzeln und geheim gewählt. Ihre Amtsdauer beträgt vier Jahre.  
 
Mitglieder des Verwaltungsausschusses sind nachzuwählen, wenn ein Mitglied ausscheidet. 
Nachwahlen sind in der nächsten Sitzung der Vertreterversammlung durchzuführen, sie wirken 
bis zum Ende der regulären Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. 
 

(3) Der Verwaltungsausschuss führt die Geschäfte nach Ablauf seiner Amtsdauer bis zur Über-
nahme durch den von der Vertreterversammlung neu gewählten Verwaltungsausschuss weiter.
  
 

(4) Der Verwaltungsausschuss führt die Geschäfte des Versorgungswerkes, soweit sie nicht ande-
ren Organen obliegen. Der Verwaltungsausschuss kann für Teilbereiche seiner Aufgaben Un-
terausschüsse bilden.  

(5) Der Verwaltungsausschuss hält mindestens viermal pro Kalenderjahr eine Sitzung ab. Die oder 
der Vorsitzende hat den Verwaltungsausschuss einzuberufen, wenn der Aufsichtsausschuss 
oder zwei Mitglieder des Verwaltungsausschusses es verlangen. Die Einladungsfrist für Aus-
schusssitzungen beträgt zwei Wochen. Abweichende Ladungsfristen sind in der Geschäftsord-
nung zu regeln. Mit der Einladung sind die Tagesordnung bekanntzugeben und die oder der 
Vorsitzende des Aufsichtausschusses sowie die Direktorin oder der Direktor zu laden.  
 

(6) Der Verwaltungsausschuss ist nur beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder anwesend 
sind, unter denen sich die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende 
befinden muss. Beschlüsse werden vom Verwaltungsausschuss mit einfacher Mehrheit ge-
fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden oder der oder 
des stellvertretenden Vorsitzenden.  
 

(7) Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses erhalten auf Beschluss der Vertreterversammlung 
eine Aufwandsentschädigung. 

 
§ 6 
Direktorin oder Direktor 
 
Die Direktorin oder der Direktor leitet die Geschäftsstelle. Sie oder er führt die laufenden Verwal-
tungsgeschäfte nach den vom Verwaltungsausschuss bestimmten Grundsätzen und vollzieht die 
Beschlüsse des Verwaltungsausschusses. Sie oder er wird auf Beschluss des Verwaltungsaus-
schusses von dem oder der Vorsitzenden bestellt. Sie oder er nimmt an den Sitzungen der Orga-
ne beratend teil. 
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II. Mitgliedschaft 
 
 
§ 7 
Pflichtmitgliedschaft 
 

Pflichtmitglieder des Versorgungswerkes sind die Mitglieder der Zahnärztekammer Berlin und der 
nach § 1 Abs. 3 beteiligten Kammern, soweit sie bei Aufnahme der Kammermitgliedschaft das 60. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht berufsunfähig im Sinne von § 15 sind. 
 
§ 8 
Befreiung von der Mitgliedschaft  
 
(1) Auf Antrag wird von der Mitgliedschaft im Versorgungswerk vollständig befreit,  

 
1. wer im öffentlichen Dienst als beamtete Dienstkraft tätig ist oder 
2. wer eine vollständige Befreiung von der Beitragspflicht in einer anderen durch Gesetz ange-

ordneten oder auf Gesetz beruhenden berufsständischen öffentlich-rechtlichen Versiche-
rungs- oder Versorgungseinrichtung erwirkt hat, solange der Tatbestand, der zur Befreiung 
geführt hat, noch besteht. 

 

(2) Ein Befreiungsantrag kann nur schriftlich binnen einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach 
Eintritt der Voraussetzungen gestellt werden. Die Voraussetzungen sind nachzuweisen. 

(3) Das Versorgungswerk kann jederzeit den Nachweis verlangen, dass die Gründe für eine Be-
freiung nach Absatz 1 noch bestehen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, so ist die oder der 
Kammerangehörige ab Wegfall des Befreiungsgrundes wieder Pflichtmitglied, sofern sie oder 
er noch nicht älter als 60 Jahre ist.  
 
 

§ 9 
Befreiung von der Beitragspflicht 
 

(1) Auf Antrag werden von der Beitragspflicht befreit: 

 
1. Mitglieder für Zeiten der gesetzlichen Mutterschutzfristen (sechs Wochen vor und acht Wo-

chen unmittelbar nach der Entbindung) und bei Inanspruchnahme der gesetzlichen Elternzeit 
für deren Dauer, längstens bis zu 36 Monaten nach der Geburt, wenn nicht Dritte zur Bei-
tragsentrichtung verpflichtet sind (Kinderbetreuungszeiten); 

2. niedergelassene Mitglieder, die wenigstens zwei Kalendermonate zusammenhängend ar-
beitsunfähig erkrankt sind, für jeden vollen Kalendermonat der Erkrankung; angestellte Mit-
glieder, die arbeitsunfähig erkrankt sind, nach Wegfall der Gehaltsfortzahlung durch die Ar-
beitgeberin oder den Arbeitgeber, soweit nicht Dritte zur Beitragsentrichtung verpflichtet sind; 

3. Mitglieder für die Zeit, in der sie im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches keine zahnärzt-
liche Berufstätigkeit ausüben; 

4. Mitglieder, die als beamtete Dienstkraft tätig sind. 
 

Eine Beitragsbefreiung für einen Zeitraum, für den die Deutsche Rentenversicherung eine Be-
freiung nach § 6 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ausgesprochen hat, ist nicht möglich. 
 

(2) Ein Befreiungsantrag kann nur schriftlich binnen einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach 
Eintritt der Voraussetzungen gestellt werden. Die Voraussetzungen sind nachzuweisen.  
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(3) Das Versorgungswerk kann jederzeit den Nachweis verlangen, dass die Gründe für eine Be-
freiung nach Absatz 1 noch bestehen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, so ist die oder der 
Kammerangehörige ab Wegfall des Befreiungsgrundes wieder beitragspflichtig nach Maßgabe 
dieser Satzung.  

 
§ 10 
Aufhebung der Befreiung 
 
Wer von der Mitgliedschaft befreit worden ist, kann bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres be-
antragen, dass die Befreiung am Beginn des auf den Antrag folgenden Monats aufgehoben und 
sie oder er Pflichtmitglied wird. Der Antrag ist schriftlich zu stellen. Die Antragstellerin oder der 
Antragsteller hat auf eigene Kosten ein Gutachten einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauens-
arztes des Versorgungswerkes beizufügen, aus dem sich ergibt, dass der Gesundheitszustand 
der Antragstellerin oder des Antragstellers zum Zeitpunkt der Antragstellung keinen Anlass zu 
Bedenken gibt. Über den Antrag entscheidet der Verwaltungsausschuss. Er kann auf Kosten des 
Versorgungswerkes weitere Gutachten einholen. 
 
§ 11 
Beendigung und Weiterführung der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk endet  
 

1. mit dem Tode des Mitglieds, 
2. wenn das Mitglied nicht mehr der Zahnärztekammer Berlin oder einer der beteiligten Kam-

mern angehört, sofern es nicht Berufsunfähigkeits- oder Altersrente des Versorgungswerkes 
bezieht. 

 

(2) Das Mitglied, dessen Kammermitgliedschaft nach Absatz 1 Nr. 2 beendet ist, kann die Mitglied-
schaft im Versorgungswerk mit allen Rechten und Pflichten fortsetzen, wenn dies innerhalb ei-
ner Ausschlussfrist von sechs Monaten nach dem Ausscheiden beantragt wird, sofern das Mit-
glied nicht beitragspflichtiges Pflichtmitglied in einer anderen berufsständischen Versorgungs-
einrichtung im Bundesgebiet ist. Der Antrag kann nicht mehr zurückgenommen werden, wenn 
über ihn durch Bescheid entschieden ist. Der Antrag kann nach Eintritt der Voraussetzungen 
für den Leistungsfall nicht mehr gestellt werden, es sei denn, die Voraussetzungen für den 
Leistungsfall sind bereits vor dem Zeitpunkt der Beendigung der Kammermitgliedschaft nach 
Absatz 1 Nr. 2 eingetreten. Der Antrag auf Fortsetzung der Mitgliedschaft im Versorgungswerk 
ist ausgeschlossen, wenn eine Erstattung nach § 30 Abs. 1 oder 2 rechtskräftig erfolgt ist. 

 
 
III. Leistungen 
 
 
§ 12 
Leistungen und Zuschüsse 
 

(1) Das Versorgungswerk erbringt auf Antrag seinen Mitgliedern und sonstigen Leistungsberech-
tigten nach Erfüllung der Voraussetzungen folgende Leistungen:  
 
 
1. Altersrente,  
2. Berufsunfähigkeitsrente,  
3. Hinterbliebenenrente,  
4. Erstattung oder Übertragung von Beiträgen,  
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5. Kapitalabfindungen,  
6. Leistung aus Versorgungsausgleich.  
 

(2) Auf die Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.  
 

(3) Die in Absatz 1 aufgeführten Leistungen werden jeweils zu Beginn eines Monats gezahlt. Die 
Zahlung beginnt mit dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem der Anspruch entsteht, wenn 
der Antrag binnen drei Kalendermonaten nach Ablauf des Monats, in dem der Anspruch ent-
steht, beim Versorgungswerk eingeht, sonst vom Beginn des Antragsmonats an. Die Zahlung 
endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anspruch entfällt.  
 

(4) Das Versorgungswerk kann Zuschüsse für medizinische Rehabilitationsmaßnahmen zur Ab-
wendung einer drohenden Berufsunfähigkeit oder zur Wiederherstellung der Berufsfähigkeit 
gemäß § 17 gewähren. Das Nähere regelt die Rehabilitationsordnung.  
 

(5) Rückständige Leistungen des Versorgungswerkes nach Absatz 1 sind mit vier Prozent zu ver-
zinsen. Die Verzinsung beginnt frühestens nach Ablauf von sechs Kalendermonaten nach Ein-
gang des vollständigen Leistungsantrages im Versorgungswerk.  
 

(6) Über Leistungen und Zuschüsse wird durch Bescheid entschieden. 
 
§ 13 
Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten 
 
(1) Wer Leistungen nach § 12 beantragt oder erhält, hat 
 

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des Ver-
sorgungswerkes der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zu-
sammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzutei-
len und 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des Versorgungswerkes Beweisurkunden 
vorzulegen oder ihrer Vorlage durch Dritte zuzustimmen. 

 

(2) Wer Leistungen nach § 12 beantragt oder bezieht, soll sich auf Verlangen des Versorgungs-
werkes ärztlichen, psychologischen oder psychotherapeutischen Untersuchungsmaßnahmen 
und Begutachtungen unterziehen, soweit diese für die Entscheidung über die Leistung erforder-
lich sind.  
 

(3) Wer wegen Berufsunfähigkeit Leistungen beantragt oder bezieht, soll sich auf Verlangen des 
Versorgungswerks einer Heilbehandlung unterziehen, wenn zu erwarten ist, dass sie eine Ver-
besserung des Gesundheitszustandes herbeiführen und den Eintritt einer Berufsunfähigkeit 
verhindern oder die Berufsfähigkeit wiederherstellen wird.  
 

(4) Auf die Grenzen der Mitwirkung ist § 65 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend 
anzuwenden.  
 

(5) Wer einem Verlangen des Versorgungswerkes nach den Absätzen 2 und 3 nachkommt, erhält 
auf Antrag Ersatz seiner notwendigen Auslagen.  
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(6) Kommt eine Person, die Leistungen nach § 12 beantragt oder bezieht, ihren Mitwirkungspflich-
ten nicht nach, kann das Versorgungswerk ohne weitere Ermittlungen die Leistungen bis zur 
Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraus-
setzungen der Leistungen nicht nachgewiesen sind, die Person auf die Folgen schriftlich hin-
gewiesen worden und ihrer Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer gesetzten angemessenen 
Frist nachgekommen ist.  
 

(7) Die Leistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung ganz oder teilweise nur versagt oder entzo-
gen werden, nachdem die leistungsberechtigte Person auf diese Folge schriftlich hingewiesen 
worden ist und sie ihrer Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihr gesetzten angemessenen 
Frist nachgekommen ist.  
 

(8) Hat das Versorgungswerk auf Grund eines Schadensereignisses Leistungen an ein Mitglied 
der Versorgungseinrichtung zu erbringen, geht ein Anspruch des Mitglieds auf Ersatz des 
Schadens bis zur Höhe der erbrachten Versorgungsleistungen auf das Versorgungswerk über. 
Dies gilt auch für einen Anspruch auf Ersatz des Beitragsausfalls mit Ausnahme desjenigen 
Zeitraumes, für den Lohnfortzahlung oder sonstige der Beitragspflicht unterliegende Leistungen 
erbracht werden. Durch die Berücksichtigung rentenrechtlicher Zeiten im Falle des schadens-
bedingten Eintritts einer Berufsunfähigkeit wird ein Anspruch auf Schadensersatz nicht ausge-
schlossen. Die Vorschriften des § 116 Abs. 2 bis 7 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch und 
der §§ 399 bis 404 und 412 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind entsprechend anzuwenden. 

 
§ 14 
Altersrente 
 
(1) Jedes Mitglied hat Anspruch auf lebenslange Altersrente, sobald es das 67. Lebensjahr vollen-

det hat.  
 

(2) Auf Antrag wird die Altersrente mit Vollendung eines früheren Lebensjahres als nach Absatz 1, 
jedoch frühestens ab dem Folgemonat der Vollendung des 60. Lebensjahres an, in verminder-
ter Höhe gewährt. Die Minderung beträgt 0,4 Prozent für jeden Monat, für den die Rente früher 
in Anspruch genommen wird. Die Minderung gilt nach Vollendung des 67. Lebensjahres fort. 
 

§ 15 
Berufsunfähigkeitsrente 
 

(1) Ein Mitglied, das mindestens für einen Monat vor Eintritt der Berufsunfähigkeit Beiträge geleis-
tet hat, und das vor Vollendung des 60. Lebensjahres wegen Krankheit oder eines körperlichen 
Gebrechens oder wegen Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zur Ausübung der 
zahnärztlichen Tätigkeit unfähig ist, erhält Berufsunfähigkeitsrente: 

 
1. bei vorübergehender Berufsunfähigkeit, wenn diese länger als fünf Kalendermonate gedau-

ert hat, vom Beginn des sechsten Kalendermonats nach dem Monat des Eintritts der Berufs-
unfähigkeit (Wartezeit), sofern die nachfolgend bestimmten Voraussetzungen vorliegen; bei 
einem Versuch der Wiederaufnahme zahnärztlicher Berufstätigkeit von nicht länger als drei 
Kalendermonaten im Anschluss an eine vorübergehende Berufsunfähigkeit bedarf es keiner 
erneuten Wartezeit; bei vorübergehender Berufsunfähigkeit wird die Berufsunfähigkeitsrente 
längstens für die Dauer von vier Jahren zeitlich befristet gewährt; 

2. bei dauernder Berufsunfähigkeit von deren Beginn, sofern die in den folgenden Absätzen 
bestimmten Voraussetzungen vorliegen. 
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(2) Der Rentenanspruch beginnt mit der Einstellung der beruflichen Tätigkeit, wenn der Antrag auf 
Berufsunfähigkeitsrente im Falle des Absatz 1 Nr. 1 innerhalb von neun Monaten, im Falle des 
Absatz 1 Nr. 2 innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit gestellt wurde, 
andernfalls mit Beginn des Monats der Antragstellung. Der Antrag auf Berufsunfähigkeitsrente 
kann nicht mehr berücksichtigt werden, wenn die medizinischen Voraussetzungen nach Absatz 
1 zwischenzeitlich entfallen sind.  
 

(3) Berufsunfähigkeit nach Absatz 1 ist bei Antragstellung durch einen ärztlichen Befundbericht 
nach einem vom Versorgungswerk vorgeschriebenen Muster auf Kosten des Mitgliedes nach-
zuweisen. Der Verwaltungsausschuss kann bereits aufgrund des Ergebnisses dieser Untersu-
chung entscheiden. Er kann vor seiner Entscheidung auf Kosten des Versorgungswerkes er-
neute ärztliche Untersuchungen der Antragstellerin oder des Antragstellers durchführen lassen. 
Der Verwaltungsausschuss gibt sich Richtlinien für das medizinische Begutachtungsverfahren. 

(4) Das Versorgungswerk kann Nachuntersuchungen anordnen. Es kann die Gutachterin oder den 
Gutachter dafür bestimmen. Die Kosten der Nachuntersuchung trägt das Versorgungswerk. 
 

(5) Ab dem Ersten des Monats nach der Vollendung des 60. Lebensjahres tritt an die Stelle einer 
Berufsunfähigkeitsrente die Altersrente in gleicher Höhe.  
 

(6) Der Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente endet 
 

1. mit dem Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen des Absatz 1 nicht mehr erfüllt 
sind, 

2. mit Ablauf des Monats, in dem die oder der Leistungsberechtigte verstirbt, oder 
3. bei Gewährung einer befristeten Rente mit Ablauf des Bewilligungszeitraumes. 

 

Im Falle des Satz 1 Nr. 1 ist das Mitglied verpflichtet, mit Beginn des folgenden Monats wieder 
Beiträge zu leisten, wenn die Mitgliedschaft zum Versorgungswerk fortbesteht. 

 
§ 16 
Höhe der Alters- und Berufsunfähigkeitsrente 
 

(1) Die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage wird jährlich aufgrund der versicherungsmathe-
matischen Bilanz auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses von der Vertreterversammlung 
für das folgende Kalenderjahr festgesetzt. Für das Jahr 2008 und das folgende Jahr bis zur 
ersten Festsetzung durch die Vertreterversammlung beträgt die allgemeine Rentenbemes-
sungsgrundlage 1.500,00 €.  
 

(2) Jedes Mitglied erwirbt durch seine Beitragszahlung für Zeiten ab dem 1. Januar 2008 je Ge-
schäftsjahr eine Steigerungszahl, die mit vier Stellen nach dem Komma kaufmännisch gerundet 
berechnet wird. Diese jährliche Steigerungszahl ist das durch sein Eintrittsalter bestimmte Viel-
fache des Wertes, der sich wie folgt errechnet: Der im Geschäftsjahr insgesamt geleistete Ver-
sorgungsbeitrag wird geteilt durch den am 1. Januar des gleichen Geschäftsjahres geltenden 
Regelbeitrag gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1. Besteht die Mitgliedschaft nicht während des gesam-
ten Geschäftsjahres, so ergibt sich die jährliche Steigerungszahl aus dem durch das Eintrittsal-
ter bestimmten Vielfachen des Quotienten aus den im Geschäftsjahr geleisteten Beiträgen und 
der Summe der auf den Zeitraum der Mitgliedschaft entfallenen monatlichen Regelbeiträge, 
multipliziert mit dem Verhältnis aus dem Zeitraum der Mitgliedschaft zum gesamten Geschäfts-
jahr. Das Eintrittsalter bestimmt sich nach dem erstmaligen Eintritt in eine Versorgungseinrich-
tung gemäß Absatz 3 Satz 2 Nr. 2. Als Eintrittsalter wird das Alter an dem Geburtstag angese-
hen, der dem Eintritt am nächsten liegt; gibt es keinen nächstliegenden Geburtstag, so ist der 
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auf den Eintritt folgende Geburtstag maßgebend. Das durch das Eintrittsalter und das Geburts-
jahr des Mitgliedes bestimmte Vielfache ergibt sich aus der Tabelle in Anlage 1. 

 

(3) Für die Errechnung des Monatsbetrages der individuellen Altersrente für jeden Anspruchsbe-
rechtigten ist die Summe seiner erworbenen Steigerungszahlen zugrunde zu legen.  
 

 Für die Errechnung des Monatsbetrages der Berufsunfähigkeitsrente gilt:  
1. zu den nach Absatz 2 anzurechnenden Steigerungszahlen ist bei Mitgliedern, die nicht § 11 
Abs. 1 unterfallen, die Steigerungszahl hinzuzurechnen, die der Anspruchsberechtigte erworben 
hätte, wenn er den Durchschnitt seiner bisher erworbenen Steigerungszahlen bis zur Vollen-
dung des 60. Lebensjahres jährlich weiter erworben hätte (Hochrechnung); die Summe aller 
ermittelten Steigerungszahlen ist mit 0,664 zu multiplizieren;  
 
2. ist ein früheres Mitglied mit Anwartschaften im Versorgungswerk bei Eintritt des Versorgungs-
falls beitragspflichtiges Mitglied bei anderen auf Gesetz beruhenden Versorgungsträgern im 
Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, wird abweichend von Nummer 1 die 
Hochrechnung anteilig entsprechend der Mitgliedschaft beim Versorgungswerk zur gesamten 
Versicherungszeit bei allen auf Gesetz beruhenden Versorgungsträgern entsprechend Artikel 
46 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gewährt, wenn auch die anderen beteiligten Ver-
sorgungsträger ihre Versorgungsleistungen nach dieser Regelung berechnen; besitzt ein Mit-
glied im Falle der Nummer 1 auch bei anderen auf Gesetz beruhenden Versorgungsträgern im 
Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 Anrechte für den Fall der Berufsunfähig-
keit oder des Todes, wird die Hochrechnung nur anteilig gewährt.   
 

(4) Bei der Berechnung der durchschnittlich erworbenen Steigerungszahl nach Absatz 3 bleiben, 
sofern dies einen höheren Wert ergibt, unberücksichtigt:  
 
1. Zeiten des Bezuges einer Berufsunfähigkeitsrente, 
2. Zeiten einer Beitragsfreistellung wegen Arbeitsunfähigkeit, 
3. Zeiten in der sich das Mitglied ab dem Tage der Geburt des Kindes bis zur Vollendung des 

36. Lebensmonats dessen Betreuung und Erziehung zugewandt hat (Kinderbetreuungszei-
ten) und 

4. auf Antrag die Zeit, in der ein gesetzliches Beschäftigungsverbot nach § 3 Abs. 2 oder § 6 
Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes oder entsprechenden Regelungen bestand oder nach § 3 
Abs. 2 oder § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes bestanden hätte, wenn das betroffene Mit-
glied nicht selbständig, sondern unselbständig gewesen wäre. 

 

Von diesen nach Satz 1 Nr. 4 nicht zu berücksichtigenden Zeiten bleibt diejenige Zeit ausge-
nommen, in der das Mitglied eine berufliche Tätigkeit ausgeübt hat oder in der aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen von dritter Seite für das Mitglied Beiträge geleistet worden sind. So-
fern während der in Satz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Zeiten freiwillige Beiträge geleistet worden 
sind, werden, soweit diese Zeiten unberücksichtigt bleiben, die aus diesen Beiträgen nach Ab-
satz 2 sich ergebende Steigerungszahlen nicht bei der Berechnung der durchschnittlichen 
Steigerungszahl, sondern bei der Ermittlung der Gesamtsumme der Steigerungszahlen be-
rücksichtigt.  
 

(5) Die Gesamtsumme der vorstehend jeweils ermittelten Steigerungszahlen ergibt den Rentenbe-
trag als vom Hundertsatz der allgemeinen Bemessungsgrundlage nach Absatz 1.  
 

(6) Für Mitglieder, die bei Eintritt in die Altersrente keine anspruchsberechtigte Ehepartnerin oder 
keinen anspruchsberechtigten Ehepartner im Sinne des § 19 haben, erhöht sich die Altersrente 
um 10 Prozent (Ledigenzuschlag). Mit Rechtskraft des Bescheides über die erhöhte Zahlung 
nach Satz 1 sind Ansprüche nach § 19 ausgeschlossen. 
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§ 17 
Rehabilitationsmaßnahmen 
 

(1) Einem Mitglied des Versorgungswerks, das mindestens für drei Monate Beiträge geleistet hat 
oder Berufsunfähigkeitsrente bezieht, kann auf Antrag ein Zuschuss zu den Kosten notwendi-
ger und besonders aufwendiger medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen gewährt werden, 
wenn seine Berufsfähigkeit infolge Krankheit oder eines körperlichen Gebrechens oder wegen 
Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte gefährdet, gemindert oder ausgeschlossen 
ist und durch diese Rehabilitationsmaßnahmen voraussichtlich erhalten, wesentlich gebessert 
oder wiederhergestellt werden kann. Der Zuschuss ist rechtzeitig vor Einleitung der Maßnahme 
schriftlich zu beantragen.  
 

(2) Näheres regelt die Rehabilitationsordnung. 
 
§ 18 
Hinterbliebenenrente 
 

(1) Hinterbliebenenrenten sind   
 
1. Witwenrente,  
2. Witwerrente,  
3. Vollwaisenrente,  
4. Halbwaisenrente.  
 

(2) Hinterbliebenenrenten werden gewährt, wenn das Mitglied zum Zeitpunkt des Todes mindes-
tens für einen Monat Beiträge geleistet hat. 

 
§ 19 
Witwen- und Witwerrente 
 

(1) Nach dem Tode des Mitgliedes erhält die Witwe eine Witwenrente und der Witwer eine Witwer-
rente. Hinterbliebene aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften sind den Berechtigten 
nach Satz 1 gleichgestellt.  
 

(2) Wurde die Ehe nach Eintritt der Berufsunfähigkeit oder nach der Vollendung des 60. Lebens-
jahres eines aktiven Mitgliedes geschlossen und bestand sie zum Zeitpunkt des Todes des 
Mitglieds nicht mindestens drei Jahre, so besteht kein Anspruch auf Rente. Ist in einer solchen 
Ehe das Mitglied mehr als zehn Jahre älter als die Ehepartnerin oder der Ehepartner, so muss 
die Ehe mindestens vier Jahre, ist es mehr als 20 Jahre älter, so muss die Ehe mindestens fünf 
Jahre bestanden haben, um einen Rentenanspruch zu begründen. Unabhängig davon besteht 
Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente, wenn aus der Ehe mindestens ein waisenrentenbe-
rechtigtes Kind hervorgegangen ist, welches vom Mitglied abstammt. 
 

(3) Wurde die Ehe nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides über die Altersrente geschlossen, 
besteht kein Anspruch auf Rente. 
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§ 20 
Waisenrente 
 

(1) Waisenrente erhalten nach dem Tode des Mitgliedes dessen Kinder bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres. Über diesen Zeitpunkt hinaus wird die Waisenrente längstens bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres für dasjenige Kind gewährt, das sich in Schul- oder Berufsausbildung be-
findet oder das bei Vollendung des 18. Lebensjahres infolge körperlicher oder geistiger Gebre-
chen außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, so lange dieser Zustand andauert.  
 

(2) Wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Ableistung des Pflichtwehrdienstes, des zivilen 
Ersatzdienstes oder des Pflichtdienstes im zivilen Bevölkerungsschutz oder eines gleichste-
henden Dienstes verzögert, so wird die Waisenrente für einen der Zeit dieses Pflichtdienstes 
entsprechenden Zeitraum über das 27. Lebensjahr hinaus gewährt, soweit der Pflichtdienst vor 
Vollendung des 27. Lebensjahres geleistet worden ist. Für Unterbrechungszeiträume zwischen 
zwei Ausbildungen von längstens vier Kalendermonaten wird die Waisenrente weitergezahlt. 
 

(3) Waisenrente nach Absatz 1 erhalten:  
 
1. eheliche Kinder, 
2. die von einem Mitglied geborenen Kinder, 
3. die von einem Mitglied als Kind angenommenen Kinder, sofern die Annahme vor Vollendung 

des 55. Lebensjahres des Mitgliedes erfolgte, 
4. Kinder eines männlichen Mitgliedes in den nicht von Nummer 1 erfassten Fällen, sofern des-

sen Unterhaltspflicht anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden ist. 
 
§ 21 
Höhe und Dauer der Hinterbliebenenrente 
 

(1) Die Witwen- und Witwerrente beträgt 60 Prozent der Rente, die dem Mitglied zum Todeszeit-
punkt zustand oder zugestanden hätte, wenn es berufsunfähig gewesen wäre.  
 

(2) Die Witwen- und Witwerrenten fallen mit dem Ablauf des Monats weg, in dem der Leistungsbe-
rechtigte wieder heiratet.  
 

(3) Die Waisenrente beträgt bei Halbwaisen ein Sechstel, bei Vollwaisen ein Drittel der Rente, die 
dem Mitglied zum Todeszeitpunkt zustand oder zugestanden hätte, wenn es berufsunfähig ge-
wesen wäre.  
 

(4) Die Hinterbliebenenrenten werden auch gewährt, wenn das Mitglied für tot erklärt wird oder die 
Voraussetzungen des § 49 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erfüllt sind. Das Versor-
gungswerk kann die in § 49 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bestimmten Unterlagen 
fordern.  
 

(5) Ansprüche nach § 18 beginnen mit dem Ersten des auf den Sterbemonat des Mitglieds folgen-
den Monats, für nachgeborene Waisen mit dem Ersten des Monats nach der Geburt.  
 

(6) Die Summe der Hinterbliebenenrenten darf 100 Prozent der Rente, die dem Mitglied zum To-
deszeitpunkt zustand oder zugestanden hätte, wenn es berufsunfähig gewesen wäre, nicht 
übersteigen. Bei Überschreitung sind die einzelnen Renten im gleichen Verhältnis zu kürzen. 
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§ 22 
Versorgungsausgleich 
 

(1)  Ist ein Mitglied in einem Versorgungsausgleichsverfahren ausgleichspflichtig, findet Realtei-
lung nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich oder 
nach den dieses ersetzenden gesetzlichen Vorschriften statt.  
 

(2) Hat das Familiengericht die Rentenanwartschaft oder den Rentenanspruch rechtskräftig be-
gründet, werden die zugrundeliegenden Beiträge und Steigerungszahlen ermittelt, dem ver-
pflichteten Eheteil (Mitglied) gekürzt und dem berechtigten Eheteil zugeteilt (Leistung aus dem 
Versorgungsausgleich). Die Kürzung kann durch einen binnen einer Ausschlussfrist von sechs 
Monaten nach Erhalt der Mitteilung vom Versorgungswerk über den Kürzungsbetrag zu stel-
lenden Antrag ganz oder teilweise durch Zahlung eines Kapitalbetrages abgewendet werden, 
der sich versicherungsmathematisch als Barwert aus den dem ausgleichsberechtigten Eheteil 
übertragenen Steigerungszahlen ergibt.  
 

(3) Die Vorschriften des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich oder die 
dieses ersetzenden gesetzlichen Vorschriften über die Auswirkungen des Versorgungsausglei-
ches in besonderen Fällen finden entsprechende Anwendung. Eine Versorgungsausgleichsbe-
rechtigte oder ein Versorgungsausgleichsberechtigter, die oder der Anwartschaft oder An-
spruch auf Rente allein durch den Versorgungsausgleich erhalten hat, wird nicht Mitglied. Für 
einen Anspruch aus Realteilung gelten die § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 12 Abs. 2 bis 6, §§ 13 bis 
15, § 16 Abs. 1, 5 und 6, § 29 Abs. 5 und 6, § 33 Abs. 3 und 4, §§ 34 und 35, § 37 Abs. 1 und 2 
sowie § 39 sinngemäß; das Gleiche gilt für die §§ 18, 20 und 21 für Kinder aus der Ehe mit 
dem Mitglied.  
 

(4) Eine Versorgungsausgleichsberechtigte oder ein Versorgungsausgleichsberechtigter ist im 
Unterschied zu § 15 Abs. 1 Satz 1 berufsunfähig, wenn sie oder er infolge Gebrechen oder 
Schwäche der körperlichen oder geistigen Kräfte außerstande ist, eine Erwerbstätigkeit in ge-
wisser Regelmäßigkeit auszuüben und mehr als nur geringfügige Einkünfte durch Erwerbstä-
tigkeit zu erzielen. Bei der Beurteilung bleiben andere als medizinische Gründe außer Betracht. 
 

§ 23 
Kapitalabfindung 
 
(1) Witwen oder Witwer, die Anspruch auf Hinterbliebenenrente (§ 18) haben und wieder heiraten, 

erhalten auf Antrag folgende Kapitalabfindung:  
 
1. bei Wiederverheiratung vor Vollendung des 35. Lebensjahres das Sechzigfache ihrer zuletzt 

bezogenen Monatsrente; 
2. bei Wiederverheiratung bis zum vollendeten 45. Lebensjahr das Achtundvierzigfache ihrer 

zuletzt bezogenen Monatsrente; 
3. bei Wiederverheiratung bis zum vollendeten 60. Lebensjahr das Sechsunddreißigfache ihrer 

zuletzt bezogenen Monatsrente; 
4. bei Wiederverheiratung nach Vollendung des 60. Lebensjahres das Vierundzwanzigfache ih-

rer zuletzt bezogenen Monatsrente. 
 

Mit der Zahlung der Kapitalabfindung erlischt der Anspruch auf Hinterbliebenenrente. Der An-
trag auf Kapitalabfindung kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach 
Eheschließung gestellt werden und wirkt auf den Tag der Eheschließung zurück; die seitdem 
gezahlte Rente ist auf die Abfindung anzurechnen. Der Antrag kann nicht mehr zurückgenom-
men werden, wenn über ihn durch Bescheid entschieden ist.  
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(2) Renten, die einen Monatsbetrag von 1 Prozent der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch unterschreiten, werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 
abgefunden und erlöschen mit der Zahlung der Abfindung. 

 
§ 24 
Abtretung, Verpfändung, Pfändung 
 
Ansprüche auf Leistungen können weder abgetreten noch verpfändet werden. Für die Pfändung 
gilt § 54 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. 
 
§ 25 
Leistungsausschluss 
 

(1) Wer sich vorsätzlich berufsunfähig macht, hat keinen Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente. 
 

(2) Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf Rente, wenn sie den Tod des Mitgliedes vorsätzlich 
herbeigeführt haben. 

 
 
IV. Beiträge 
 
 
§ 26 
Beiträge 
 

(1) Selbständig tätige Mitglieder entrichten einen monatlichen Regelbeitrag, der 19 Prozent der 
jeweils maßgeblichen monatlichen Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversi-
cherung entspricht (Regelbeitrag). Sofern das durch zwölf geteilte Berufseinkommen des letz-
ten Kalenderjahres die monatliche Beitragsbemessungsgrenze gemäß § 159 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch des laufenden Kalenderjahres nachweislich unterschreitet, ist der 
Beitrag auf Antrag entsprechend dem durch zwölf geteilten Berufseinkommen des letzten Ka-
lenderjahres, mindestens jedoch nach einem Zehntel dieser monatlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze zu bemessen. Als Berufseinkommen gelten die gesamten Einnahmen aus zahn-
ärztlicher Tätigkeit nach Abzug der Betriebsausgaben (§ 18 des Einkommensteuergesetzes). 
Im Kalenderjahr der ersten Niederlassung in eigener Praxis sowie auf Antrag im darauffolgen-
den Kalenderjahr ist abweichend von Satz 1 ein Zehntel des Regelbeitrages zu entrichten. 
Selbständig tätige Mitglieder entrichten ab dem Kalendermonat nach der Vollendung des 60. 
Lebensjahres auf Antrag für die Dauer bis zum Altersrentenbeginn nach § 14 Abs. 2 einen 
Pflichtbeitrag in Höhe des halben Regelbeitrages nach Satz 1.  
 

(2) Nichtselbständig beschäftigte Mitglieder (§ 19 des Einkommensteuergesetzes) sowie nach 
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch versicherungspflichtige Selbständige, die nach § 6 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch von der gesetzlichen Rentenversiche-
rung befreit wurden, entrichten den Beitrag in der Höhe, wie er gemäß §§ 158 ff. des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch an die gesetzliche Rentenversicherung zu entrichten wäre. Mitglie-
der nach Satz 1, die nicht von der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, zahlen ein 
Zehntel des Regelbeitrages nach Absatz 1, solange sie aus ihrer gesamten berufsbezogenen 
Tätigkeit pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung sind.  
 

(3) Für Mitglieder, bei denen die Summe der positiven Einkünfte nach § 18 des Einkommensteu-
ergesetzes des letzten Kalenderjahres und § 19 des Einkommensteuergesetzes des laufenden 
Kalenderjahres die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 
159 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch des laufenden Kalenderjahres übersteigt, tritt für 
die Bestimmung ihres Beitrages die Beitragsbemessungsgrenze gemäß § 159 des Sechsten 
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Buches Sozialgesetzbuch an die Stelle des nachgewiesenen Einkommens, wobei die Einkünf-
te aus § 19 des Einkommensteuergesetzes vorrangig vor den Einkünften aus § 18 des Ein-
kommensteuergesetzes zur Beitragspflicht herangezogen werden.  
 

(4) Mitglieder, die nicht unter die vorstehenden Regelungen fallen, entrichten als Pflichtbeitrag den 
jeweils geltenden Höchstbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 158 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. 

 
(5) Unbeschadet der Bestimmung des § 4b Abs. 9 des Berliner Kammergesetzes werden Ein-

kommensnachweise wie folgt erbracht:  
 
1. durch Vorlage des Einkommensteuerbescheides des jeweiligen Kalenderjahres. Sofern noch 
kein Einkommensteuerbescheid vorliegt, kann der Nachweis vorläufig durch Vorlage einer Be-
scheinigung einer oder eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe oder durch sonstigen 
vom Versorgungswerk zu bestimmenden geeigneten Nachweis erbracht werden;   
2. bei unselbständig Erwerbstätigen durch Vorlage einer von der Arbeitgeberin oder vom Ar-
beitgeber ausgestellten Bescheinigung über das sozialversicherungspflichtige Bruttoeinkom-
men. 

 
§ 27 
Besondere Beiträge 
 

(1) Mitglieder, die Ansprüche gegen einen Träger der sozialen Sicherheit (z. B. Bundesanstalt für 
Arbeit, Träger von Rehabilitationsmaßnahmen, Pflegekasse, Krankenkasse) haben, leisten für 
diese Zeiten Pflichtbeiträge. Sie entsprechen der Höhe und den Beträgen, die vom jeweiligen 
Träger der sozialen Sicherheit zu tragen sind und gezahlt werden.  
 

(2) Wehrpflichtige, die 
 

1. gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch von der gesetzlichen 
Rentenversicherungspflicht befreit sind, leisten während des Wehrdienstes einen Beitrag in 
Höhe des jeweils gültigen höchsten Pflichtbeitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung 
gemäß §§ 158 und 159 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, 

2. nicht gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch von der gesetz-
lichen Rentenversicherungspflicht befreit sind, leisten einen Beitrag in Höhe von 40 vom 
Hundert des jeweiligen gesetzlichen Rentenversicherungsbeitrages, 

 
höchstens jedoch einen Beitrag in der Höhe, in der ihnen während der Wehrpflichtzeit Beiträge 
von dritter Seite zu gewähren sind. Entsprechendes gilt für den zivilen Ersatzdienst, den 
Pflichtdienst im zivilen Bevölkerungsschutz oder einen gleichgestellten Dienst. 

 
§ 28 
Freiwillige Beiträge 
 

(1) Es können freiwillige Beiträge entrichtet werden, sofern keine Pflichtbeiträge rückständig sind; 
§ 29 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend. Freiwillige Beiträge dürfen jedoch zusammen mit den 
Pflichtbeiträgen 200 Prozent des Beitrages nach § 26 Abs. 4 nicht überschreiten; Pflichtbeiträ-
ge für Vorjahre bleiben unberücksichtigt.  
 

(2) Freiwillige Beiträge nach dieser Vorschrift werden mit der Maßgabe bewertet, dass an die Stel-
le des nach § 16 Abs. 2 Satz 6 geltenden Vielfachen das Vielfache tritt, welches bei Eintritt am 
1. Januar des jeweiligen Entrichtungsjahres gelten würde.  
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(3) Freiwillige Beiträge können nur für das laufende Geschäftsjahr entrichtet werden. Sie sind nach 
Schluss des Geschäftsjahres, für das sie entrichtet werden, auf später fällige Pflichtbeiträge 
nicht verrechenbar. 

 
§ 29 
Beitragsverfahren 
 

(1) Die Beiträge sind Monatsbeiträge. Sie sind zu Beginn eines jeden Monats fällig und bis zum 
dritten Werktag desselben Monats zu entrichten. Die Beitragspflicht beginnt mit dem Kalen-
dermonat, der dem Tag der Erlangung der Mitgliedschaft folgt.  
 

(2) Bei Mitgliedern, die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch von 
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, beginnt unbe-
schadet der Bestimmung des Absatz 1 die Beitragspflicht zum Versorgungswerk mit dem Tag, 
für den die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
wirksam wird.   
 

(3) Bei Mitgliedern, die nach § 11 Abs. 1 aus dem Versorgungswerk ausscheiden, endet die Bei-
tragspflicht mit dem Tage des Ausscheidens.  
 

(4) Beitragsrückstände werden gemäß § 366 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches getilgt. Das 
Bestimmungsrecht der Schuldnerin oder des Schuldners entfällt. Besteht am Ende des Ge-
schäftsjahres ein Beitragsrückstand, so ist ein im Laufe des Geschäftsjahres entrichteter freiwil-
liger Beitrag auf diesen Rückstand zu verrechnen.  
 

(5) Nach Eintritt des Rentenfalles können Beiträge nicht mehr geleistet werden. Dies gilt nicht für 
rückständige Pflichtbeiträge, die nach Befreiung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch erstattet oder von Dritten gemäß § 27 entrichtet werden; § 31 Abs. 3 
und 4 bleiben unberührt.  
 

(6) Auf Beiträge, die am Ende eines Kalendermonats im Rückstand sind, wird jeweils ein Säum-
niszuschlag für jeden angefangenen Monat der Säumnis in Höhe von monatlich 1 Prozent der 
rückständigen Beiträge erhoben. Das Mitglied hat die durch die Mahnung und Beitreibung der 
Beiträge entstehenden Kosten zu tragen. Säumniszuschlag und Kosten werden entsprechend 
§ 367 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches getilgt. Das Bestimmungsrecht der Schuldnerin 
oder des Schuldners entfällt.  
 

(7) Beiträge und Nebenforderungen, mit denen ein Mitglied sich in Verzug befindet, werden auf-
grund eines Beitragsbescheides, der den Rückstand beziffert, beigetrieben, die Beiträge jedoch 
nur bis zum Eintritt des Rentenfalles. Soweit die rückständigen Beiträge nicht beitreibbar sind, 
hat das Mitglied nur Anspruch auf Leistungen, die seinen erworbenen durchschnittlichen Stei-
gerungszahlen (§ 16) entsprechen.  
 

(8) Das Versorgungswerk kann zur Tilgung von Beitragsrückständen, deren Beitreibung zu einer 
besonders unbilligen Härte führen würde, Absprachen treffen und ggf.  Beitragsrückstände 
stunden, niederschlagen oder erlassen. Der Verwaltungsausschuss beschließt dazu Härtefall-
richtlinien. 
 

(9) Das Versorgungswerk kann uneinbringbare Beiträge von Amts wegen mittels Bescheid erlas-
sen. Dem Mitglied sind die entsprechenden Auswirkungen auf die Anwartschaft mitzuteilen. 
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§ 30 
Erstattung und Übertragung 
der Beiträge 
 

(1) Frühere Mitglieder, die nicht dem persönlichen Geltungsbereich des Artikel 2 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1408/71 unterfallen und deren Mitgliedschaft weniger als 60 Monate bestand, erhal-
ten auf Antrag 80 Prozent ihrer geleisteten Beiträge zurückerstattet mit Ausnahme von Bei-
tragsteilen, die auf gesetzlichen Zahlungen beruhen. Der Antrag auf Beitragserstattung muss 
binnen sechs Monaten nach der Beendigung der Mitgliedschaft gestellt sein. Der Antrag kann 
nicht mehr zurückgenommen werden, wenn über ihn durch Bescheid entschieden ist. Die Bei-
tragserstattung ist ausgeschlossen, sofern das Mitglied Berufsunfähigkeits- oder Altersrente 
des Versorgungswerkes bezieht. Soweit Beitragsrückstände bestehen, ist das Versorgungs-
werk zur Verrechnung oder Nachforderung berechtigt. Nach Eintritt des Rentenfalles kann der 
Antrag nach Satz 1 nicht mehr zurückgenommen werden. 

 
(2) Erlischt die Mitgliedschaft und wird die oder der Berufsangehörige Mitglied einer anderen auf 

Gesetz beruhenden Versorgungseinrichtung, so werden auf ihren oder seinen Antrag die von 
ihr oder ihm geleisteten Beiträge ohne Zinsen an diese Versorgungseinrichtung übergeleitet, 
sofern 

 
1. der Antrag beim Versorgungswerk oder der anderen Versorgungseinrichtung binnen sechs 

Monaten seit Beginn der Mitgliedschaft bei der aufnehmenden Versorgungseinrichtung ein-
gegangen ist, 

2. die beitragspflichtige Mitgliedschaft 60 Kalendermonate nicht überschritten hat, 
3. ein Überleitungsabkommen mit der anderen Versorgungseinrichtung besteht und 
4. die Bestimmungen dieses Abkommens einer Überleitung nicht entgegenstehen. 

 
Soweit die Überleitung erfolgt ist, erlöschen sämtliche Ansprüche der oder des Berufsangehö-
rigen gegen das Versorgungswerk.  
 

(3) Erlischt die Mitgliedschaft einer oder eines Berufsangehörigen bei einer auf Gesetz beruhen-
den Versorgungseinrichtung und tritt die Pflichtmitgliedschaft zum Versorgungswerk ein, so 
werden auf ihren oder seinen Antrag die von ihr oder ihm geleisteten Beiträge ohne Zinsen an 
das Versorgungswerk übergeleitet, wenn 

 
1. der Antrag beim Versorgungswerk oder der anderen Versorgungseinrichtung binnen sechs 

Monaten seit Eintritt der Pflichtmitgliedschaft eingegangen ist, 
2. die beitragspflichtige Mitgliedschaft bei der abgebenden Versorgungseinrichtung 60 Kalen-

dermonate nicht überschritten hat, 
3. die oder der Berufsangehörige zum Zeitpunkt des Eintritts der Pflichtmitgliedschaft das 45. 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
4. ein Überleitungsabkommen mit der anderen Versorgungseinrichtung besteht und 
5. die Bestimmungen dieses Abkommens einer Überleitung nicht entgegenstehen. 

 
Die übergeleiteten Beiträge werden auch für Zeiten vor dem 1. Januar 2008 als Beiträge nach 
§ 26 behandelt und nach § 16 bewertet. Enthält die Überleitung Nachversicherungsbeiträge, 
finden insoweit die für die Nachversicherung geltenden Bestimmungen Anwendung.  
 

(4) Der Inhalt von Überleitungsabkommen nach den Absätzen 2 und 3 ist im Mitteilungsblatt der 
Zahnärztekammer Berlin und im Amtsblatt für Berlin bekannt zu machen. Die Mitglieder der be-
teiligten Kammern sind mittels Veröffentlichung in den Mitteilungsblättern der beteiligten Kam-
mer oder mittels Rundschreiben zu informieren.  
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(5) Während eines rechtshängigen Ehescheidungsverfahrens ruht abweichend von Absatz 1 und 2 
die Erstattungsverpflichtung oder die Übertragungsverpflichtung bis zur Rechtskraft der Ent-
scheidung über den Versorgungsausgleich.  
 

(6) Eine Verzinsung der zu erstattenden oder zu übertragenden Beiträge findet nicht statt. 
 
 
V. Nachversicherung 
 
 
§ 31 
Nachversicherung 
 

(1) Wird ein Antrag auf Durchführung der Nachversicherung gemäß § 186 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch gestellt, wird die Nachversicherung entsprechend den nachfolgenden Be-
stimmungen durchgeführt.  
 

(2) Mitglieder, deren Mitgliedschaft beim Versorgungswerk beim Ausscheiden aus der für die 
Nachversicherung maßgebenden Beschäftigung kraft Gesetzes begründet war oder innerhalb 
eines Jahres nach dem Ausscheiden aus der für die Nachversicherung maßgebenden Be-
schäftigung begründet wird, können nachversichert werden, sofern sie das 40. Lebensjahr zu 
Beginn der für die Nachversicherung maßgebenden Beschäftigung noch nicht vollendet hatten. 
 

(3) Der Antrag auf Durchführung der Nachversicherung ist innerhalb von zwölf Monaten nach dem 
Eintritt der Voraussetzungen für die Nachversicherung zu stellen. Ist die oder der Nachzuversi-
chernde verstorben, so steht das Antragsrecht der Witwe oder dem Witwer zu. Ist eine Witwe 
oder ein Witwer nicht vorhanden, so können alle Waisen gemeinsam oder, wenn auch keine 
Waisen vorhanden sind, jeder frühere Ehegatte den Antrag stellen.  
 

(4) Das Versorgungswerk nimmt die Nachversicherungsbeiträge entgegen und behandelt diese, 
als ob sie als Beiträge gemäß § 26 rechtzeitig in der Zeit entrichtet worden wären, für die die 
Nachversicherung durchgeführt wird. Diese Beiträge werden auch für Zeiten vor dem 1. Januar 
2008 nach § 16 bewertet. Die Zuschläge nach § 181 Abs. 4 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch führen nicht zu einer Erhöhung der persönlichen Anwartschaft. Die während der 
Nachversicherungszeit tatsächlich entrichteten Beiträge gelten als freiwillige Beiträge im Sinne 
des § 28 oder werden auf Antrag ohne Zinsen zurückerstattet. § 29 bleibt unberührt.  
 

(5) Die oder der Nachversicherte gilt rückwirkend zum Zeitpunkt des Beginnes der Nachversiche-
rungszeit auch dann als Mitglied des Versorgungswerks, wenn die Mitgliedschaft beim Versor-
gungswerk erst innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden aus der für die Nachversiche-
rung maßgebenden Beschäftigung begründet wird. Das Ruhen der Beitragspflicht und der Ein-
tritt des Versorgungsfalles stehen der Nachversicherung nicht entgegen. 
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VI. Verwendung der Mittel und  
Rechnungslegung 
 
 
§ 32 
Verwendung der Mittel,  
Vermögensanlage 
 

(1) Die Mittel des Versorgungswerks dürfen nur für satzungsgemäße Leistungen, notwendige Ver-
waltungskosten und sonstige zur Erfüllung der Aufgaben des Versorgungswerks erforderliche 
Aufwendungen sowie zur Bildung erforderlicher Rücklagen und Rückstellungen verwendet wer-
den. 
 

(2) Das Vermögen des Versorgungswerks ist, soweit es nicht zur Deckung der laufenden Ausga-
ben bereitzuhalten ist, gemäß § 54 des Versicherungsaufsichtsgesetzes sowie der hierzu er-
gangenen Rechtsverordnung und den Richtlinien der Aufsichtsbehörde anzulegen.  

 
(3) Das Versorgungswerk hat spätestens alle drei Jahre eine versicherungsmathematische Bi-

lanz durch einen versicherungsmathematischen Sachverständigen aufstellen zu lassen. Die 
Bilanz ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

 
§ 33 
Rechnungslegung,  
Leistungsverbesserungen 
 

(1) Der Verwaltungsausschuss hat nach Ablauf des Geschäftsjahres einen Jahresabschluss nebst 
Lagebericht nach der Rechtsverordnung gem. § 4b Abs. 15 Satz 3 Berliner Kammergesetz auf-
zustellen. Die in den Jahresabschluss einzustellende Deckungsrückstellung ist gem. § 32 Abs. 
3 spätestens alle drei Jahre durch die oder den versicherungsmathematischen Sachverständi-
gen im Rahmen eines Gutachtens zu errechnen. Der Jahresabschluss nebst Lagebericht sowie 
das versicherungsmathematische Gutachten und der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 
sind der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Feststellung des Jahresabschlusses nebst Lagebe-
richt und die Entlastung des Aufsichts- und Verwaltungsausschusses durch die Vertreterver-
sammlung sind der Aufsichtsbehörde nachzuweisen. 
 

(2) Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Verlustrücklage zu bilden. Dieser Rücklage sind jeweils 
mindestens fünf Prozent des sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung zu errechnenden 
Rohüberschusses zuzuführen, bis sie fünf Prozent der Deckungsrückstellung erreicht oder 
nach Inanspruchnahme wieder erreicht hat. Die Bildung weiterer Rücklagen sowie die Höhe 
der Mittelzuführung sind in dem von der Aufsichtsbehörde zu genehmigenden technischen Ge-
schäftsplan zu regeln. Ein sich darüber hinaus ergebender Rohüberschuss ist der Rückstellung 
für satzungsgemäße Überschussbeteiligung zuzuführen.  
 

(3) Die Rückstellung für satzungsgemäße Überschussbeteiligung ist - soweit sie nicht zur Deckung 
eines Fehlbetrages heranzuziehen ist - nur zur Verbesserung der Versorgungsleistungen zu 
verwenden. Eine Verbesserung der Versorgungsleistungen ist durchzuführen, wenn sie zu nen-
nenswerten Ergebnissen führt. Darüber entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsausschus-
ses die Vertreterversammlung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 5 Nr. 5. Der Beschluss bedarf der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Grundsätze für die Verbesserung der Versorgungsleis-
tungen sind im technischen Geschäftsplan zu regeln, wobei der technische Geschäftsplan vor-
sehen kann, dass Anwartschaften und Renten unterschiedlich dynamisiert werden; ebenso hat 
bezüglich der Verwendung eines unterschiedlichen Rechnungszinses eine Regelung zur Dy-
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namisierung im technischen Geschäftsplan zu erfolgen.  
 

(4) Ein sich ergebender Fehlbetrag ist aus der Verlustrücklage und - soweit diese nicht ausreicht - 
aus der Rückstellung für satzungsgemäße Überschussbeteiligung zu decken. Ein danach 
verbleibender Bilanzverlust ist durch Herabsetzung der Leistungen oder durch Erhöhung der 
Beiträge oder durch beide Maßnahmen auszugleichen. Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt entspre-
chend. 
 

(5) Der Jahresabschluss nebst Lagebericht ist unter Einbeziehung der Buchführung durch eine 
Wirtschaftsprüferin oder einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen.  
 

 
VII. Verfahren 
 
 
§ 34 
Rechtsweg und 
Gebühren 
 

(1) Die Bescheide des Versorgungswerkes sind im Verwaltungsrechtsweg anfechtbar. 
 

(2) Vor einer Verwaltungsgerichtsklage ist das Widerspruchsverfahren durchzuführen. Für das 
Widerspruchsverfahren wird eine Verwaltungsgebühr erhoben.  
 

(3) Das Versorgungswerk kann für die Bearbeitung und Erfüllung von Aufgaben, auch nach dem 
Berliner Informationsfreiheitsgesetz, Gebühren erheben, soweit diese nicht das Mitglied-
schaftsverhältnis selbst betreffen. Das Nähere regelt die Gebührenordnung. 

 
§ 35 
Informationspflicht des  
Versorgungswerkes 
 
Das Versorgungswerk hat seine Mitglieder und sonstige Leistungsberechtigte über ihre Rechte 
und Pflichten allgemein aufzuklären.  
 
§ 36 
Bekanntmachungen 
 

(1) Bekanntmachungen des Versorgungswerks erfolgen durch Veröffentlichungen im Mitteilungs-
blatt der Zahnärztekammer Berlin oder durch Rundschreiben des Versorgungswerkes. Entge-
genstehende Regelungen des Berliner Kammergesetzes bleiben unberührt. 

(2) Die Mitglieder der beteiligten Kammern sind durch Veröffentlichungen in den Mitteilungsblättern 
der beteiligten Kammer oder durch Rundschreiben zu informieren.  
 

§ 37 
Auskunfts- und Mitteilungspflichten 
 

(1) Mitglieder und sonstige Leistungsberechtigte sind verpflichtet, dem Versorgungswerk diejeni-
gen Auskünfte zu erteilen, die für die Feststellung der Mitgliedschaft sowie von Art und Umfang 
der Beitragspflicht oder Versorgungsleistungen erforderlich sind.  
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(2) Wohnsitzwechsel und nachträgliche Veränderungen, die für die Feststellung von Art und Um-
fang der Beitragspflicht oder der Versorgungsleistungen erheblich sind, sind dem Versor-
gungswerk unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.  
 

(3) Die Mitglieder haben auf ihre Ersterfassung hinzuwirken, sofern das Versorgungswerk ihnen 
nicht innerhalb von drei Monaten ab Erwerb der Mitgliedschaft eine Mitgliedsnummer zugeteilt 
hat. 

 
§ 38 
Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 39 
Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Versorgungswerkes. 
 
 
VIII. Übergangsbestimmungen 
 
 
§ 40 
Allgemeines 
 
(1) Die aufgrund der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung des Versorgungswerkes ge-

währten Befreiungen von der Mitgliedschaft oder Beitragszahlung gelten unverändert fort, so-
lange die Voraussetzungen, die zur Befreiung geführt haben, weiter vorliegen.  
 

(2) Mitglieder der Zahnärztekammer Berlin und der beteiligten Kammern, die nach Absatz 1 von 
der Mitgliedschaft befreit wurden oder ausgenommen sind, können binnen sechs Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Satzung die Aufnahme als Pflichtmitglied beantragen. Der Antrag 
kann nicht mehr zurückgenommen werden, wenn über ihn durch Bescheid entschieden ist. Ei-
ne spätere Antragstellung ist ausgeschlossen.  
 

(3) Mitglieder, die nach § 18 Abs. 3 der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung des Ver-
sorgungswerkes von der Hinterbliebenenversorgung befreit worden sind, können bis zum 31. 
Dezember 2008 beantragen, dass die Befreiung ab dem 1. Januar 2008 weiter gelten soll und 
keine Ansprüche nach §§ 18 bis 21 bestehen. In diesem Fall besteht Anspruch auf Ledigenzu-
schlag für Beitragszeiten ab dem 1. Januar 2008 nach § 16 Abs. 6. Der Antrag kann nicht mehr 
zurückgenommen werden, wenn über ihn durch Bescheid entschieden ist.  
 

(4) Mitglieder, die am 31. Dezember 2007 bereits Beiträge nach § 18 der bis zum 31. Dezember 
2007 geltenden Satzung entrichtet haben, können beantragen, dass abweichend von § 26 
Abs. 1 der bisherige Regelbeitrag als persönlicher Regelbeitrag weiter gilt. Der Antrag kann bis 
zum 31. Dezember 2008 gestellt werden und wirkt auf den 1. Januar 2008 zurück. Der Antrag 
kann nicht mehr zurückgenommen werden, wenn über ihn durch Bescheid entschieden ist. Der 
individuelle Regelbeitrag nach Satz 1 verändert sich zum 1. Januar jedes Jahres entsprechend 
der prozentualen Veränderung des Regelbeitrages nach § 26 Abs. 1. 
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§ 41 
Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger 
 
Für Mitglieder des Versorgungswerkes, die am 31. Dezember 2007 eine Leistung beziehen, gilt 
Folgendes: 
 

1. sie erhalten diese Leistung weiter, solange die Voraussetzungen nach der bis zum 31. De-
zember 2007 geltenden Satzung weiter vorliegen; 
 
2. ihnen werden Leistungsverbesserungen nur in Höhe von 50 Prozent des Betrages gewährt, 
der nach § 33 Abs. 3 zu gewähren wäre; dies gilt solange, bis der unter Anwendung des § 12a 
Abs. 1 der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung ermittelte Rentenbetrag bei Ansatz 
einer vollen Leistungsverbesserung seit dem 1. Januar 2003 den Rentenzahlbetrag erreicht; 
 
3. die Witwen- und Witwerrenten aus Beiträgen nach § 18 und § 18a der bis zum 31. Dezember 
2007 geltenden Satzung betragen abweichend von § 21 Abs. 1 nur 50 Prozent der Rente, die 
dem Mitglied zum Todeszeitpunkt zustand. 

 
§ 42 
Mitglieder mit Beitragszeiten bis Dezember 2007 
 

(1) Für Mitglieder, die am 31. Dezember 2007 bereits Mitglied des Versorgungswerkes waren, gel-
tend die folgenden Absätze.  
 

(2) Aus sämtlichen für Zeiten vor dem 1. Januar 2008 geleisteten Beiträgen werden die erworbe-
nen monatlichen Anwartschaften auf Altersrente nach § 22 Abs. 4 der bis zum 31. Dezember 
2007 geltenden Satzung des Versorgungswerkes ermittelt. Diese Anwartschaften nehmen 
auch zukünftig an Leistungsverbesserungen nach § 33 der vorliegenden Satzung in der Art teil, 
dass der zuletzt festgestellte Betrag jeweils um einen Prozentpunkt erhöht wird. Die so ermittel-
te Altersrente erhöht sich bei Vorliegen der Voraussetzungen um den Zuschlag nach § 18 Abs. 
5 der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung des Versorgungswerkes. Die Anwart-
schaften nach diesem Absatz sind dem Mitglied durch Bescheid rechtsverbindlich mitzuteilen. 
 

(3) Im Falle, dass ein Antrag auf Kapitalabfindung zwei Jahre vor Rentenbeginn gestellt wird, wird 
die aus den bis 31. Dezember 2004 entrichteten Beiträgen ermittelte Altersrente, sofern der 
Beginn der Rentenzahlung erlebt wird, zu diesem Zeitpunkt durch eine einmalige Zahlung in 
Höhe des Hundertfachen der sonst aus den Beiträgen bis 31. Dezember 2004 entrichteten Bei-
trägen nach Absatz 1 zu zahlenden monatlichen Altersrente abgelöst.  
 

(4) Bei der Ermittlung des Durchschnitts der erworbenen Steigerungszahlen für die Hochrechnung 
nach § 16 Abs. 3 Satz 2 sind die Zeiten bis 31. Dezember 2007 wie folgt zu berücksichtigen, 
sofern der Anspruchsberechtigte am 31. Dezember 2007 aktives Mitglied des Versorgungswer-
kes war und in den 24 Kalendermonaten vor Eintritt des Versorgungsfalles monatlich Beiträge 
entrichtet hat:  
 
1. die nach Absatz 1 ermittelte Anwartschaft zum 31. Dezember 2007 ohne die Anwartschaft 
nach § 43 wird in Steigerungsfaktoren umgerechnet, indem sie durch die am 1. Januar 2008 
gültige Rentenbemessungsgrundlage geteilt und mit 100 multipliziert wird und mit den dazuge-
hörigen Mitgliedschaftsmonaten berücksichtigt;   
 
2. Mitglieder, die nach dem 31. Dezember 2007 heiraten, können für Beiträge, die vor dem 
1. Januar 2008 zur Alters- und Berufsunfähigkeitsversorgung entrichtet wurden, durch schriftli-
chen Antrag bewirken, dass diese so aufgeteilt werden, als wären sie unter dem Geltungsbe-
reich der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Satzung für Alters- und Berufsunfähigkeitrente 
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sowie Hinterbliebenenversorgung entrichtet worden; der Antrag ist binnen zwölf Monaten nach 
der Eheschließung zu stellen; der Antrag kann nicht mehr zurückgenommen werden, wenn 
über ihn durch Bescheid entschieden ist; die sich nach Absatz 1 ergebende Anwartschaftsre-
duzierung ist dem Mitglied durch Bescheid rechtsverbindlich mitzuteilen;  
 
3. sofern die Berechnung nach diesem Absatz für die Gewährung einer Hinterbliebenenrente 
erfolgt, ist die nach Absatz 2 ermittelte Anwartschaft um die Anwartschaft zu vermindern, für 
die keine Hinterbliebenenrentenansprüche nach der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden 
Satzung erworben wurden.  
 

(5) Für Mitglieder, die bis zum 31. Dezember 1992 Beiträge an das Versorgungswerk aus eigener 
Niederlassung entrichtet haben und vor Vollendung des 67. Lebensjahres sterben, gilt für diese 
Beiträge:  
 
1. stirbt ein Mitglied vor Beginn der Zahlung der Altersrente oder der Kapitalabfindung nach 
Absatz 2, so können seine Erbinnen oder Erben – sofern sie natürliche Personen sind und ihre 
Erbenstellung nachweisen - einen schriftlichen Antrag auf Beitragsrückgewähr stellen, sofern 
das Mitglied zum Zeitpunkt des Todes das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte; die Bei-
tragsrückgewähr stellt die Summe aller während der Zugehörigkeit zum Versorgungswerk bis 
31. Dezember 2004 gezahlten Individualbeiträge für die Alters- und Berufsunfähigkeitsrente 
und für die Beitragsrückgewähr ohne Zinsen dar; Beiträge innerhalb eines Zeitraums, in dem 
das Mitglied wegen seiner Mitgliedschaft im Versorgungswerk von der gesetzlichen Rentenver-
sicherung befreit worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt; der Antrag muss innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Tode des Mitglieds beim Versorgungswerk eingegangen sein; sind 
mehrere Erbberechtigte  vorhanden, so ist der Antrag von allen Erben zu stellen; die Beitrags-
rückgewähr erfolgt an den von allen Erben schriftlich zu benennenden Zahlungsempfänger; mit 
Auszahlung der Beitragsrückgewähr erlöschen alle Anwartschaften und Rechte dem Versor-
gungswerk gegenüber;  
 
2. hat das verstorbene Mitglied bereits Berufsunfähigkeitsrente bezogen, so steht das der Bei-
tragsrückgewähr nicht entgegen; die gezahlten Berufsunfähigkeitsrenten sind jedoch auf den 
Zahlbetrag der Beitragsrückgewähr anzurechnen;  
 
3. ein Anspruch auf Beitragsrückgewähr besteht nicht, wenn zur Zeit des Todes kein Testa-
ment oder Erbvertrag vorliegt und bei gesetzlicher Erbfolge weder Verwandte noch ein Ehegat-
te des Mitgliedes vorhanden ist.   
 

(6) Für Mitglieder, die am 31. Dezember 2007 das 62. Lebensjahr bereits vollendet haben und 
nach diesem Datum in Altersrente gehen, gilt § 41 Nr. 2 entsprechend.  
 

(7) Bei Eintritt einer Berufsunfähigkeit bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres und vor dem Ka-
lenderjahr 2018 für Mitglieder, die unter die Regelungen des Absatz 4 fallen, wird die zum 31. 
Dezember 2007 festgestellte Anwartschaft auf Berufsunfähigkeitsrente unter Berücksichtigung 
des nachfolgenden Abschlages gezahlt, sofern diese höher ist als die nach § 16 ermittelte Be-
rufsunfähigkeitsrente. Die nach Satz 1 festgestellte Anwartschaft nimmt erst ab Eintritt der Be-
rufsunfähigkeit an Leistungsverbesserungen nach § 33 Abs. 3 und 4 teil. Der Abschlag beträgt
  
bei Eintritt der Berufsunfähigkeit im Kalenderjahr 2008 =  2 Prozent  
        2009 =  4 Prozent  
        2010 =  6 Prozent  
        2011 =  8 Prozent  
        2012 = 10 Prozent  
        2013 = 12 Prozent  
        2014 = 14 Prozent  
        2015 = 16 Prozent  
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        2016 = 18 Prozent  
        2017 = 20 Prozent.  
 

§ 43 
Freiwillige Höherversorgung 
 
(1) Ansprüche aus Beiträgen, die als freiwillige Höherversorgung nach § 18a der bis zum 31. De-

zember 2007 geltenden Satzung entrichtet wurden, bleiben in der zum 31. Dezember 2007 
festgestellten Höhe erhalten. § 41 Nr. 3 gilt entsprechend. 

 
(2) Eine weitere Beitragsentrichtung für freiwillige Höherversorgung nach dem in Absatz 1 genann-

ten Zeitpunkt ist nicht möglich. 
 

(3) Die Anwartschaften nach Absatz 1 nehmen an Leistungsverbesserungen nach § 33 teil. 
 
 
IX. Schlussbestimmungen 
 
 
§ 44 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft und ist im Amtsblatt für Berlin zu veröffentlichen. 
Gleichzeitig tritt die Satzung des Versorgungswerkes der Zahnärztekammer Berlin vom 12. Mai 
2007 (ABl. S. 2554) außer Kraft. 
 
 

_________________________________ 
 
 
 
Nach § 10 Abs. 2 in Verbindung mit § 4b Abs. 15 und § 14 Abs.1 des Berliner Kammergesetzes in 
der Fassung vom 4. September 1978 (GVBl. S. 1937, 1980), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Mai 2007 (GVBl. S. 194), im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technolo-
gie und Frauen genehmigt. 
 
Berlin, den 13. Dezember 2007 
Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Umwelt und Verbraucherschutz 
Im Auftrag 
 
 
 
Dr. Moritz 
 
 
 
 
Ausgefertigt am 14. Dezember 2007 
 
 
 
A. Essink    Dr. I. Rellermeier 
Vorsitzender des   stellv. Vorsitzender des 
Verwaltungsausschusses  Verwaltungsausschusses 
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Geburts-
jahrgang  Eintrittsalter    Anlage 1 
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
1939 6,152 6,039 5,928 5,819 5,713 5,609 5,507 5,408 5,310 5,215 5,123 5,032 4,944 4,857 4,773 4,690 4,609 4,530 4,453 4,378 4,304 4,232 
1940 6,129 6,016 5,905 5,797 5,691 5,588 5,487 5,387 5,291 5,196 5,104 5,013 4,925 4,839 4,755 4,673 4,592 4,513 4,437 4,361 4,288 4,216 
1941 6,106 5,993 5,883 5,776 5,670 5,567 5,466 5,368 5,271 5,177 5,085 4,995 4,907 4,822 4,738 4,656 4,575 4,497 4,421 4,346 4,273 4,201 
1942 6,083 5,971 5,862 5,755 5,650 5,547 5,447 5,348 5,252 5,158 5,067 4,977 4,890 4,804 4,721 4,639 4,559 4,481 4,405 4,330 4,257 4,186 
1943 6,062 5,950 5,841 5,734 5,629 5,527 5,427 5,329 5,234 5,140 5,049 4,960 4,873 4,787 4,704 4,623 4,543 4,465 4,389 4,315 4,243 4,172 
1944 6,040 5,929 5,820 5,714 5,610 5,508 5,408 5,311 5,215 5,122 5,031 4,943 4,856 4,771 4,688 4,607 4,528 4,450 4,374 4,300 4,228 4,157 
1945 6,019 5,908 5,800 5,694 5,590 5,489 5,390 5,293 5,198 5,105 5,014 4,926 4,839 4,755 4,672 4,591 4,512 4,435 4,360 4,286 4,214 4,143 
1946 5,998 5,888 5,780 5,675 5,571 5,470 5,371 5,275 5,180 5,088 4,997 4,909 4,823 4,739 4,656 4,576 4,497 4,420 4,345 4,272 4,200 4,130 
1947 5,978 5,868 5,761 5,656 5,553 5,452 5,354 5,257 5,163 5,071 4,981 4,893 4,807 4,723 4,641 4,561 4,483 4,406 4,331 4,258 4,186 4,116 
1948 5,958 5,849 5,742 5,637 5,534 5,434 5,336 5,240 5,146 5,054 4,965 4,877 4,792 4,708 4,626 4,546 4,468 4,392 4,317 4,244 4,173 4,103 
1949 5,939 5,830 5,723 5,619 5,516 5,417 5,319 5,223 5,130 5,038 4,949 4,862 4,776 4,693 4,612 4,532 4,454 4,378 4,303 4,231 4,160 4,090 
1950 5,920 5,811 5,705 5,601 5,499 5,399 5,302 5,207 5,113 5,022 4,933 4,846 4,761 4,678 4,597 4,518 4,440 4,364 4,290 4,217 4,147 4,077 
1951 5,901 5,793 5,687 5,583 5,482 5,382 5,285 5,190 5,097 5,007 4,918 4,831 4,747 4,664 4,583 4,504 4,426 4,351 4,277 4,205 4,134 4,065 
1952 5,882 5,775 5,669 5,566 5,465 5,366 5,269 5,174 5,082 4,991 4,903 4,817 4,732 4,650 4,569 4,490 4,413 4,338 4,264 4,192 4,122 4,053 
1953 5,864 5,757 5,652 5,549 5,448 5,349 5,253 5,159 5,066 4,976 4,888 4,802 4,718 4,636 4,555 4,477 4,400 4,325 4,251 4,179 4,109 4,041 
1954 5,847 5,739 5,634 5,532 5,432 5,333 5,237 5,143 5,051 4,961 4,874 4,788 4,704 4,622 4,542 4,463 4,387 4,312 4,239 4,167 4,097 4,029 
1955 5,829 5,722 5,618 5,515 5,415 5,318 5,222 5,128 5,036 4,947 4,859 4,774 4,690 4,608 4,529 4,450 4,374 4,299 4,226 4,155 4,085 4,017 
1956 5,812 5,705 5,601 5,499 5,400 5,302 5,207 5,113 5,022 4,933 4,845 4,760 4,677 4,595 4,515 4,438 4,361 4,287 4,214 4,143 4,074 4,006 
1957 5,795 5,689 5,585 5,483 5,384 5,287 5,192 5,098 5,007 4,918 4,831 4,746 4,663 4,582 4,503 4,425 4,349 4,275 4,202 4,131 4,062 3,994 
1958 5,778 5,672 5,569 5,468 5,369 5,272 5,177 5,084 4,993 4,904 4,818 4,733 4,650 4,569 4,490 4,413 4,337 4,263 4,191 4,120 4,051 3,983 
1959 5,762 5,656 5,553 5,452 5,353 5,257 5,162 5,070 4,979 4,891 4,804 4,720 4,637 4,557 4,478 4,400 4,325 4,251 4,179 4,109 4,040 3,972 
1960 5,745 5,640 5,537 5,437 5,338 5,242 5,148 5,056 4,965 4,877 4,791 4,707 4,625 4,544 4,465 4,388 4,313 4,239 4,168 4,097 4,029 3,962 
1961 5,730 5,625 5,522 5,422 5,324 5,228 5,134 5,042 4,952 4,864 4,778 4,694 4,612 4,532 4,453 4,376 4,301 4,228 4,156 4,086 4,018 3,951 
1962 5,714 5,609 5,507 5,407 5,309 5,214 5,120 5,028 4,939 4,851 4,765 4,682 4,600 4,520 4,441 4,365 4,290 4,217 4,145 4,075 4,007 3,940 
1963 5,698 5,594 5,492 5,393 5,295 5,200 5,106 5,015 4,925 4,838 4,753 4,669 4,587 4,508 4,430 4,353 4,279 4,206 4,134 4,065 3,997 3,930 
1964 5,683 5,579 5,478 5,378 5,281 5,186 5,093 5,002 4,912 4,825 4,740 4,657 4,575 4,496 4,418 4,342 4,268 4,195 4,124 4,054 3,986 3,920 
1965 5,668 5,565 5,463 5,364 5,267 5,172 5,079 4,989 4,900 4,813 4,728 4,645 4,564 4,484 4,407 4,331 4,257 4,184 4,113 4,044 3,976 3,910 
1966 5,653 5,550 5,449 5,350 5,253 5,159 5,066 4,976 4,887 4,800 4,716 4,633 4,552 4,473 4,395 4,320 4,246 4,173 4,103 4,034 3,966 3,900 
1967 5,639 5,536 5,435 5,336 5,240 5,146 5,053 4,963 4,875 4,788 4,704 4,621 4,540 4,462 4,384 4,309 4,235 4,163 4,092 4,023 3,956 3,890 
1968 5,624 5,522 5,421 5,323 5,227 5,133 5,041 4,951 4,862 4,776 4,692 4,610 4,529 4,450 4,373 4,298 4,224 4,152 4,082 4,013 3,946 3,881 
1969 5,610 5,508 5,408 5,310 5,214 5,120 5,028 4,938 4,850 4,764 4,680 4,598 4,518 4,439 4,363 4,287 4,214 4,142 4,072 4,004 3,937 3,871 
1970 5,596 5,494 5,394 5,296 5,201 5,107 5,016 4,926 4,838 4,753 4,669 4,587 4,507 4,429 4,352 4,277 4,204 4,132 4,062 3,994 3,927 3,862 
1971 5,582 5,480 5,381 5,283 5,188 5,095 5,003 4,914 4,827 4,741 4,658 4,576 4,496 4,418 4,341 4,267 4,194 4,122 4,052 3,984 3,918 3,852 
1972 5,569 5,467 5,368 5,271 5,175 5,082 4,991 4,902 4,815 4,730 4,646 4,565 4,485 4,407 4,331 4,257 4,184 4,112 4,043 3,975 3,908 3,843 
1973 5,555 5,454 5,355 5,258 5,163 5,070 4,979 4,891 4,804 4,719 4,635 4,554 4,475 4,397 4,321 4,247 4,174 4,103 4,033 3,965 3,899 3,834 
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Geburts-
jahrgang  Eintrittsalter    Anlage 1 
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
1974 5,542 5,441 5,342 5,245 5,151 5,058 4,968 4,879 4,792 4,707 4,625 4,543 4,464 4,387 4,311 4,237 4,164 4,093 4,024 3,956 3,890 3,825 
1975 5,529 5,428 5,330 5,233 5,139 5,046 4,956 4,868 4,781 4,697 4,614 4,533 4,454 4,377 4,301 4,227 4,155 4,084 4,015 3,947 3,881 3,817 
1976 5,516 5,416 5,317 5,221 5,127 5,035 4,945 4,856 4,770 4,686 4,603 4,523 4,444 4,367 4,291 4,217 4,145 4,074 4,006 3,938 3,872 3,808 
1977 5,503 5,403 5,305 5,209 5,115 5,023 4,933 4,845 4,759 4,675 4,593 4,512 4,434 4,357 4,281 4,208 4,136 4,065 3,997 3,929 3,864 3,799 
1978 5,491 5,391 5,293 5,197 5,104 5,012 4,922 4,834 4,749 4,665 4,583 4,502 4,424 4,347 4,272 4,198 4,126 4,056 3,988 3,921 3,855 3,791 
1979 5,478 5,379 5,281 5,186 5,092 5,001 4,911 4,824 4,738 4,654 4,572 4,492 4,414 4,337 4,262 4,189 4,117 4,047 3,979 3,912 3,846 3,783 
1980 5,466 5,367 5,269 5,174 5,081 4,990 4,900 4,813 4,728 4,644 4,562 4,482 4,404 4,328 4,253 4,180 4,108 4,038 3,970 3,903 3,838 3,774 
1981 5,454 5,355 5,258 5,163 5,070 4,979 4,890 4,803 4,717 4,634 4,552 4,473 4,395 4,318 4,244 4,171 4,099 4,030 3,962 3,895 3,830 3,766 
1982 5,442 5,343 5,246 5,152 5,059 4,968 4,879 4,792 4,707 4,624 4,543 4,463 4,385 4,309 4,235 4,162 4,091 4,021 3,953 3,887 3,822 3,758 
1983 5,430 5,332 5,235 5,140 5,048 4,957 4,869 4,782 4,697 4,614 4,533 4,454 4,376 4,300 4,226 4,153 4,082 4,013 3,945 3,878 3,814 3,750 
1984 5,419 5,320 5,224 5,130 5,037 4,947 4,858 4,772 4,687 4,604 4,523 4,444 4,367 4,291 4,217 4,144 4,073 4,004 3,936 3,870 3,806 3,742 
1985 5,407 5,309 5,213 5,119 5,027 4,936 4,848 4,762 4,677 4,595 4,514 4,435 4,358 4,282 4,208 4,136 4,065 3,996 3,928 3,862 3,798 3,735 
1986 5,396 5,298 5,202 5,108 5,016 4,926 4,838 4,752 4,668 4,585 4,505 4,426 4,349 4,273 4,199 4,127 4,057 3,988 3,920 3,854 3,790 3,727 
1987 5,385 5,287 5,191 5,098 5,006 4,916 4,828 4,742 4,658 4,576 4,495 4,417 4,340 4,265 4,191 4,119 4,048 3,980 3,912 3,847 3,782 3,719 
1988 5,374 5,276 5,181 5,087 4,996 4,906 4,818 4,733 4,649 4,567 4,486 4,408 4,331 4,256 4,182 4,111 4,040 3,972 3,904 3,839 3,775 3,712 
1989 5,363 5,266 5,170 5,077 4,986 4,896 4,809 4,723 4,639 4,557 4,477 4,399 4,322 4,247 4,174 4,102 4,032 3,964 3,897 3,831 3,767 3,705 
1990 5,352 5,255 5,160 5,067 4,976 4,886 4,799 4,714 4,630 4,548 4,469 4,390 4,314 4,239 4,166 4,094 4,024 3,956 3,889 3,824 3,760 3,697 
1991 5,342 5,245 5,150 5,057 4,966 4,877 4,790 4,704 4,621 4,540 4,460 4,382 4,305 4,231 4,158 4,086 4,016 3,948 3,881 3,816 3,753 3,690 
1992 5,331 5,234 5,140 5,047 4,956 4,867 4,780 4,695 4,612 4,531 4,451 4,373 4,297 4,223 4,150 4,078 4,009 3,941 3,874 3,809 3,745 3,683 
1993 5,321 5,224 5,130 5,037 4,946 4,858 4,771 4,686 4,603 4,522 4,443 4,365 4,289 4,214 4,142 4,071 4,001 3,933 3,867 3,802 3,738 3,676 
1994 5,311 5,214 5,120 5,027 4,937 4,849 4,762 4,677 4,594 4,513 4,434 4,357 4,281 4,206 4,134 4,063 3,993 3,926 3,859 3,794 3,731 3,669 
1995 5,300 5,204 5,110 5,018 4,928 4,839 4,753 4,668 4,586 4,505 4,426 4,348 4,273 4,199 4,126 4,055 3,986 3,918 3,852 3,787 3,724 3,662 
1996 5,290 5,194 5,100 5,008 4,918 4,830 4,744 4,660 4,577 4,496 4,418 4,340 4,265 4,191 4,118 4,048 3,979 3,911 3,845 3,780 3,717 3,656 
1997 5,281 5,185 5,091 4,999 4,909 4,821 4,735 4,651 4,569 4,488 4,409 4,332 4,257 4,183 4,111 4,040 3,971 3,904 3,838 3,773 3,710 3,649 
1998 5,271 5,175 5,081 4,990 4,900 4,812 4,727 4,643 4,560 4,480 4,401 4,324 4,249 4,175 4,103 4,033 3,964 3,897 3,831 3,767 3,704 3,642 
1999 5,261 5,166 5,072 4,981 4,891 4,804 4,718 4,634 4,552 4,472 4,393 4,317 4,241 4,168 4,096 4,026 3,957 3,890 3,824 3,760 3,697 3,636 
2000 5,252 5,156 5,063 4,972 4,882 4,795 4,710 4,626 4,544 4,464 4,385 4,309 4,234 4,160 4,089 4,018 3,950 3,883 3,817 3,753 3,690 3,629 

 



 29

 
Geburts-
jahrgang  Eintrittsalter    Anlage 1 

 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
1939 4,161 4,093 4,025 3,959 3,895 3,832 3,770 3,710 3,651 3,593 3,537 3,482 3,428 3,376 3,324 3,273 3,223 3,172 3,121 3,074 3,027 2,982 2,936 2,891 2,847 2,776 
1940 4,146 4,078 4,011 3,945 3,881 3,818 3,757 3,697 3,638 3,580 3,524 3,470 3,416 3,364 3,312 3,262 3,211 3,161 3,110 3,063 3,017 2,971 2,926 2,882 2,837 2,767 
1941 4,131 4,063 3,996 3,931 3,867 3,804 3,743 3,683 3,625 3,568 3,512 3,457 3,404 3,352 3,301 3,250 3,200 3,150 3,099 3,052 3,007 2,961 2,916 2,872 2,828 2,758 
1942 4,117 4,049 3,982 3,917 3,853 3,791 3,730 3,670 3,612 3,555 3,500 3,445 3,392 3,340 3,289 3,239 3,189 3,139 3,088 3,042 2,996 2,951 2,907 2,863 2,819 2,749 
1943 4,102 4,035 3,968 3,903 3,840 3,778 3,717 3,658 3,600 3,543 3,488 3,433 3,380 3,329 3,278 3,228 3,179 3,129 3,078 3,032 2,987 2,942 2,897 2,853 2,810 2,741 
1944 4,088 4,021 3,955 3,890 3,827 3,765 3,704 3,645 3,588 3,531 3,476 3,422 3,369 3,318 3,267 3,217 3,168 3,119 3,068 3,022 2,977 2,932 2,888 2,844 2,801 2,732 
1945 4,075 4,007 3,941 3,877 3,814 3,752 3,692 3,633 3,576 3,519 3,464 3,411 3,358 3,307 3,256 3,207 3,158 3,108 3,058 3,013 2,968 2,923 2,879 2,835 2,792 2,724 
1946 4,061 3,994 3,928 3,864 3,801 3,740 3,680 3,621 3,564 3,508 3,453 3,399 3,347 3,296 3,246 3,197 3,148 3,099 3,049 3,003 2,958 2,914 2,870 2,827 2,784 2,716 
1947 4,048 3,981 3,916 3,852 3,789 3,728 3,668 3,610 3,552 3,497 3,442 3,389 3,336 3,285 3,236 3,186 3,138 3,089 3,039 2,994 2,949 2,905 2,861 2,818 2,775 2,708 
1948 4,035 3,968 3,903 3,839 3,777 3,716 3,656 3,598 3,541 3,485 3,431 3,378 3,326 3,275 3,225 3,177 3,128 3,079 3,030 2,985 2,940 2,896 2,853 2,810 2,767 2,700 
1949 4,022 3,956 3,891 3,827 3,765 3,705 3,645 3,587 3,530 3,475 3,420 3,367 3,316 3,265 3,216 3,167 3,118 3,070 3,021 2,976 2,931 2,888 2,844 2,802 2,759 2,692 
1950 4,010 3,944 3,879 3,816 3,754 3,693 3,634 3,576 3,519 3,464 3,410 3,357 3,306 3,255 3,206 3,157 3,109 3,061 3,012 2,967 2,923 2,879 2,836 2,794 2,751 2,685 
1951 3,998 3,932 3,867 3,804 3,742 3,682 3,623 3,565 3,509 3,454 3,400 3,347 3,296 3,245 3,196 3,148 3,100 3,052 3,003 2,958 2,914 2,871 2,828 2,786 2,744 2,677 
1952 3,986 3,920 3,856 3,793 3,731 3,671 3,612 3,554 3,498 3,443 3,390 3,337 3,286 3,236 3,187 3,139 3,091 3,043 2,994 2,950 2,906 2,863 2,820 2,778 2,736 2,670 
1953 3,974 3,908 3,844 3,781 3,720 3,660 3,601 3,544 3,488 3,433 3,380 3,327 3,276 3,226 3,178 3,130 3,082 3,034 2,986 2,941 2,898 2,855 2,812 2,770 2,728 2,663 
1954 3,962 3,897 3,833 3,770 3,709 3,649 3,591 3,534 3,478 3,423 3,370 3,318 3,267 3,217 3,168 3,121 3,073 3,026 2,977 2,933 2,890 2,847 2,804 2,762 2,721 2,655 
1955 3,951 3,886 3,822 3,759 3,699 3,639 3,581 3,524 3,468 3,413 3,360 3,308 3,258 3,208 3,159 3,112 3,064 3,017 2,969 2,925 2,882 2,839 2,797 2,755 2,713 2,648 
1956 3,939 3,874 3,811 3,749 3,688 3,629 3,570 3,514 3,458 3,404 3,351 3,299 3,248 3,199 3,151 3,103 3,056 3,009 2,961 2,917 2,874 2,831 2,789 2,748 2,706 2,641 
1957 3,928 3,864 3,800 3,738 3,678 3,618 3,560 3,504 3,448 3,394 3,341 3,290 3,239 3,190 3,142 3,095 3,048 3,001 2,953 2,909 2,866 2,824 2,782 2,740 2,699 2,634 
1958 3,917 3,853 3,790 3,728 3,667 3,608 3,551 3,494 3,439 3,385 3,332 3,281 3,230 3,181 3,133 3,086 3,039 2,992 2,945 2,901 2,859 2,816 2,774 2,733 2,692 2,628 
1959 3,907 3,842 3,779 3,718 3,657 3,598 3,541 3,484 3,429 3,376 3,323 3,272 3,222 3,173 3,125 3,078 3,031 2,984 2,937 2,894 2,851 2,809 2,767 2,726 2,685 2,621 
1960 3,896 3,832 3,769 3,708 3,648 3,589 3,531 3,475 3,420 3,366 3,314 3,263 3,213 3,164 3,117 3,070 3,023 2,977 2,929 2,886 2,844 2,802 2,760 2,719 2,678 2,614 
1961 3,886 3,822 3,759 3,698 3,638 3,579 3,522 3,466 3,411 3,358 3,305 3,254 3,205 3,156 3,108 3,061 3,015 2,969 2,922 2,879 2,836 2,794 2,753 2,712 2,671 2,608 
1962 3,875 3,811 3,749 3,688 3,628 3,570 3,513 3,457 3,402 3,349 3,297 3,246 3,196 3,148 3,100 3,054 3,007 2,961 2,914 2,871 2,829 2,787 2,746 2,705 2,665 2,601 
1963 3,865 3,801 3,739 3,678 3,619 3,560 3,503 3,448 3,393 3,340 3,288 3,237 3,188 3,139 3,092 3,046 3,000 2,954 2,907 2,864 2,822 2,780 2,739 2,698 2,658 2,595 
1964 3,855 3,792 3,730 3,669 3,609 3,551 3,494 3,439 3,384 3,331 3,280 3,229 3,180 3,131 3,084 3,038 2,992 2,946 2,899 2,857 2,815 2,773 2,732 2,692 2,652 2,589 
1965 3,845 3,782 3,720 3,659 3,600 3,542 3,485 3,430 3,376 3,323 3,271 3,221 3,172 3,124 3,076 3,030 2,984 2,939 2,892 2,850 2,808 2,766 2,726 2,685 2,645 2,582 
1966 3,835 3,772 3,711 3,650 3,591 3,533 3,477 3,421 3,367 3,315 3,263 3,213 3,164 3,116 3,069 3,023 2,977 2,931 2,885 2,843 2,801 2,760 2,719 2,679 2,639 2,576 
1967 3,826 3,763 3,701 3,641 3,582 3,524 3,468 3,413 3,359 3,306 3,255 3,205 3,156 3,108 3,061 3,015 2,970 2,924 2,878 2,836 2,794 2,753 2,713 2,672 2,633 2,570 
1968 3,816 3,754 3,692 3,632 3,573 3,516 3,459 3,404 3,351 3,298 3,247 3,197 3,148 3,100 3,054 3,008 2,963 2,917 2,871 2,829 2,787 2,747 2,706 2,666 2,626 2,564 
1969 3,807 3,744 3,683 3,623 3,564 3,507 3,451 3,396 3,342 3,290 3,239 3,189 3,140 3,093 3,046 3,001 2,955 2,910 2,864 2,822 2,781 2,740 2,700 2,660 2,620 2,558 
1970 3,798 3,735 3,674 3,614 3,556 3,499 3,443 3,388 3,334 3,282 3,231 3,181 3,133 3,085 3,039 2,993 2,948 2,903 2,857 2,816 2,774 2,734 2,693 2,654 2,614 2,553 
1971 3,789 3,726 3,665 3,606 3,547 3,490 3,434 3,380 3,326 3,274 3,223 3,174 3,125 3,078 3,032 2,986 2,941 2,896 2,851 2,809 2,768 2,727 2,687 2,648 2,608 2,547 
1972 3,780 3,718 3,657 3,597 3,539 3,482 3,426 3,372 3,319 3,267 3,216 3,166 3,118 3,071 3,025 2,979 2,935 2,890 2,844 2,803 2,762 2,721 2,681 2,642 2,602 2,541 
1973 3,771 3,709 3,648 3,589 3,531 3,474 3,418 3,364 3,311 3,259 3,208 3,159 3,111 3,064 3,018 2,973 2,928 2,883 2,838 2,796 2,755 2,715 2,675 2,636 2,597 2,536 
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Geburts-
jahrgang  Eintrittsalter    Anlage 1 

 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
1974 3,762 3,700 3,640 3,580 3,522 3,466 3,410 3,356 3,303 3,251 3,201 3,152 3,104 3,057 3,011 2,966 2,921 2,877 2,831 2,790 2,749 2,709 2,669 2,630 2,591 2,530 
1975 3,753 3,692 3,631 3,572 3,514 3,458 3,403 3,348 3,296 3,244 3,194 3,145 3,097 3,050 3,004 2,959 2,915 2,870 2,825 2,784 2,743 2,703 2,663 2,624 2,585 2,525 
1976 3,745 3,683 3,623 3,564 3,506 3,450 3,395 3,341 3,288 3,237 3,187 3,137 3,090 3,043 2,997 2,952 2,908 2,864 2,819 2,777 2,737 2,697 2,657 2,618 2,580 2,519 
1977 3,737 3,675 3,615 3,556 3,499 3,442 3,387 3,333 3,281 3,230 3,179 3,131 3,083 3,036 2,991 2,946 2,902 2,857 2,812 2,771 2,731 2,691 2,652 2,613 2,574 2,514 
1978 3,728 3,667 3,607 3,548 3,491 3,435 3,380 3,326 3,274 3,222 3,172 3,124 3,076 3,030 2,984 2,939 2,895 2,851 2,806 2,765 2,725 2,685 2,646 2,607 2,569 2,509 
1979 3,720 3,659 3,599 3,540 3,483 3,427 3,372 3,319 3,266 3,215 3,165 3,117 3,069 3,023 2,978 2,933 2,889 2,845 2,800 2,760 2,719 2,680 2,640 2,602 2,563 2,503 
1980 3,712 3,651 3,591 3,533 3,476 3,420 3,365 3,312 3,259 3,208 3,159 3,110 3,063 3,016 2,971 2,927 2,883 2,839 2,794 2,754 2,714 2,674 2,635 2,596 2,558 2,498 
1981 3,704 3,643 3,583 3,525 3,468 3,412 3,358 3,304 3,252 3,202 3,152 3,103 3,056 3,010 2,965 2,921 2,877 2,833 2,788 2,748 2,708 2,668 2,629 2,591 2,553 2,493 
1982 3,696 3,635 3,576 3,518 3,461 3,405 3,351 3,297 3,245 3,195 3,145 3,097 3,050 3,004 2,959 2,914 2,871 2,827 2,783 2,742 2,702 2,663 2,624 2,586 2,548 2,488 
1983 3,688 3,628 3,568 3,510 3,454 3,398 3,344 3,291 3,239 3,188 3,139 3,090 3,043 2,997 2,952 2,908 2,865 2,821 2,777 2,737 2,697 2,658 2,619 2,580 2,542 2,483 
1984 3,681 3,620 3,561 3,503 3,446 3,391 3,337 3,284 3,232 3,181 3,132 3,084 3,037 2,991 2,946 2,902 2,859 2,815 2,771 2,731 2,691 2,652 2,613 2,575 2,537 2,478 
1985 3,673 3,613 3,554 3,496 3,439 3,384 3,330 3,277 3,225 3,175 3,126 3,078 3,031 2,985 2,940 2,896 2,853 2,810 2,766 2,725 2,686 2,647 2,608 2,570 2,532 2,473 
1986 3,665 3,605 3,546 3,489 3,432 3,377 3,323 3,270 3,219 3,168 3,119 3,071 3,025 2,979 2,934 2,891 2,847 2,804 2,760 2,720 2,681 2,642 2,603 2,565 2,527 2,469 
1987 3,658 3,598 3,539 3,482 3,425 3,370 3,316 3,264 3,212 3,162 3,113 3,065 3,019 2,973 2,929 2,885 2,842 2,799 2,755 2,715 2,675 2,636 2,598 2,560 2,522 2,464 
1988 3,651 3,591 3,532 3,475 3,418 3,363 3,310 3,257 3,206 3,156 3,107 3,059 3,013 2,967 2,923 2,879 2,836 2,793 2,749 2,709 2,670 2,631 2,593 2,555 2,518 2,459 
1989 3,643 3,584 3,525 3,468 3,412 3,357 3,303 3,251 3,200 3,150 3,101 3,053 3,007 2,961 2,917 2,874 2,831 2,788 2,744 2,704 2,665 2,626 2,588 2,550 2,513 2,454 
1990 3,636 3,577 3,518 3,461 3,405 3,350 3,297 3,244 3,193 3,143 3,095 3,047 3,001 2,956 2,911 2,868 2,825 2,782 2,739 2,699 2,660 2,621 2,583 2,545 2,508 2,450 
1991 3,629 3,570 3,511 3,454 3,398 3,344 3,290 3,238 3,187 3,137 3,089 3,041 2,995 2,950 2,906 2,862 2,820 2,777 2,733 2,694 2,655 2,616 2,578 2,541 2,503 2,445 
1992 3,622 3,563 3,505 3,448 3,392 3,337 3,284 3,232 3,181 3,131 3,083 3,035 2,989 2,944 2,900 2,857 2,814 2,772 2,728 2,689 2,650 2,611 2,573 2,536 2,499 2,441 
1993 3,615 3,556 3,498 3,441 3,385 3,331 3,278 3,226 3,175 3,125 3,077 3,030 2,984 2,939 2,895 2,852 2,809 2,766 2,723 2,684 2,645 2,607 2,569 2,531 2,494 2,436 
1994 3,609 3,549 3,491 3,435 3,379 3,325 3,272 3,220 3,169 3,119 3,071 3,024 2,978 2,933 2,889 2,846 2,804 2,761 2,718 2,679 2,640 2,602 2,564 2,527 2,490 2,432 
1995 3,602 3,543 3,485 3,428 3,373 3,319 3,266 3,214 3,163 3,114 3,065 3,018 2,973 2,928 2,884 2,841 2,799 2,756 2,713 2,674 2,635 2,597 2,559 2,522 2,485 2,428 
1996 3,595 3,536 3,478 3,422 3,367 3,312 3,259 3,208 3,157 3,108 3,060 3,013 2,967 2,922 2,879 2,836 2,794 2,751 2,708 2,669 2,630 2,592 2,555 2,518 2,481 2,423 
1997 3,589 3,530 3,472 3,416 3,360 3,306 3,254 3,202 3,151 3,102 3,054 3,007 2,962 2,917 2,873 2,831 2,788 2,746 2,703 2,664 2,626 2,588 2,550 2,513 2,476 2,419 
1998 3,582 3,523 3,466 3,409 3,354 3,300 3,248 3,196 3,146 3,097 3,049 3,002 2,956 2,912 2,868 2,826 2,783 2,741 2,699 2,659 2,621 2,583 2,546 2,509 2,472 2,415 
1999 3,576 3,517 3,459 3,403 3,348 3,294 3,242 3,190 3,140 3,091 3,043 2,997 2,951 2,907 2,863 2,821 2,779 2,736 2,694 2,655 2,616 2,579 2,541 2,504 2,468 2,411 
2000 3,569 3,511 3,453 3,397 3,342 3,289 3,236 3,185 3,135 3,086 3,038 2,991 2,946 2,901 2,858 2,816 2,774 2,732 2,689 2,650 2,612 2,574 2,537 2,500 2,463 2,407 

 


